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1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziele der Planaufstellung 

Ein Projektentwickler beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im 
Norden der Gemeinde Gundremmingen sowie im Süden der Stadt Lauingen (Donau). Das 
Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 55,4 ha, wovon rd. 10,3 ha innerhalb des 
Gemeindegebietes der Gemeinde Gundremmingen sowie rd. 45,1 ha innerhalb des Stadt-
gebietes der Stadt Lauingen (Donau) liegen.  

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Lauingen-Gundremmin-
gen“ werden gegenwärtig als Ackerland intensiv landwirtschaftlich genutzt und sollen im 
Zuge der Planung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung (SO) „Photovoltaik“ ausge-
wiesen werden. Innerhalb dieses Sondergebietes sollen Solarmodule in aufgeständerter 
Bauweise installiert werden, die der Gewinnung von regenerativer Energie dienen. 

Die Verfahren für die unmittelbar aneinander angrenzenden Flächen der Stadt Lauingen 
(Donau) und der Gemeinde Gundremmingen erfolgen parallel. In Ziff. 8 dieses Dokuments 
sind daher ortsspezifische Informationen zu Gundremmingen, in Ziff. 9 sind ortsspezifische 
Informationen zu Lauingen dargestellt. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes 
mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ zu schaffen, ist jeweils die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes erforderlich. Parallel dazu wird im Hinblick auf eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung jeweils der Flächennutzungsplan geändert, so dass der Bebauungsplan 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, vgl. § 8 Abs. 2 BauGB. 

Aufgrund der räumlich zusammenhängenden PV-Anlage über die Gemeindegrenze hinweg 
wird die Begründung einheitlich für beide Kommunen erstellt. 

2 Übergeordnete landesplanerische Vorgaben 

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern) 

Die Gemeinde Gundremmingen ist in der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms 
Bayern (2023) als allgemeiner ländlicher Raum dargestellt. Das nächstgelegene Oberzent-
rum ist Lauingen (Donau) im Norden. Der Verdichtungsraum ausgehend der Oberzentren 
Günzburg und Leipheim grenzt an die Gemeinde Gundremmingen, wird von diesem aber 
nicht berührt. Weitere Aussagen werden nicht formuliert. 

Die Stadt Lauingen (Donau) ist im LEP Bayern als Oberzentrum dargestellt und bildet ein 
Doppelzentrum mit dem nächstgelegenen Oberzentrum Dillingen a.d. Donau im Nordosten. 
Weitere Aussagen werden nicht formuliert. 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen.  
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Abb. 1: Ausschnitt LEP Bayern mit Plangebiet (blauer Kreis), o. M.  

Die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern 
sind zu beachten. 

• Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und 
zu nutzen (Z 6.2.1). 

• In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden (G 6.2.3). 

• Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten re-
alisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung 
von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser Flächen, insbesondere der landwirt-
schaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt werden (G 6.2.3) 

• Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden (G 6.2.3). 

3 Beschreibung des Plangebietes 

3.1 Lage und Erschließung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Gemeindegebiet Gundremmingen, Landkreis 
Günzburg sowie im südlichen Stadtgebiet der Stadt Lauingen (Donau), Landkreis Dillingen 
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a. d. Donau und ist durch den Hygstetter Weg sowie die Staatsstraße 2025 an das überge-
ordnete Verkehrsnetz angebunden.  

Nächstgelegene Wohnbebauungen sind das Gut Helmeringen ca. 700 m nördlich, der Nen-
ningshof ca. 1 km östlich und die Obere Haidhof-Siedlung ca. 1,6 km nordöstlich. Weitere 
Siedlungsbereiche befinden sich rd. 2,2 km südlich (Gundremmingen), 2,7 km südöstlich 
(Aislingen) sowie rd. 3,1 km nördlich des Plangebietes (Lauingen).  

3.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich erstreckt sich über folgende Flurnummern: 

Gemeinde/Stadt Gemarkung Flurnummer Fläche in m² 

Gemeinde Gundremmingen Gundremmingen 2151, 2154 102.712 

Stadt Lauingen (Donau) Lauingen (Donau) 6460,  
6475, 
6475/2, 
6475/3, 
6476, 
6476/2, 
7276 

451.053 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:  

• Im Norden durch Gehölzstrukturen, dem Hygstetter Weg sowie Seen im weiteren Um-
feld. 

• Im Osten und Nordosten durch einen Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 2025 
bzw. den Hygstetter Weg. 

• Im Südosten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

• Im Süden durch den Wirtschaftsweg mit der Flurnummer 2155 sowie weitere landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. 

• Im Westen durch Gehölzstrukturen entlang eines Grabens mit Feldweg und Ackerflä-
chen im weiteren Umfeld. 

• Zwischen den Flurstücken des Geltungsbereichs verlaufen die Wegegrundstücke mit 
den Flurnummern 6461, 7276/1, Gemarkung und Stadt Lauingen (Donau) sowie 
2151/2, Gemarkung und Gemeinde Gundremmingen. 

3.3 Geländesituation und bestehende Strukturen 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(Ackerland). Das Plangebiet ist baum- und strauchfrei.  

Geländebeschaffenheit 

Das Plangebiet ist relativ eben und bewegt sich zwischen rd. 428 m und rd. 430 m NHN. 
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Abb. 2: Luftbild mit Geltungsbereich des Plangebietes mit Teilbereich der Stadt Lauingen (Donau) in gelb 
sowie dem Teilbereich innerhalb der Gemeinde Gundremmingen in blau, o. M. 

3.4 Standortbegründung, Planungsalternativen 

Sowohl die Gemeinde Gundremmingen als auch die Stadt Lauingen (Donau) wollen grund-
sätzlich im Interesse des Klimaschutzes einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuer-
barer Energien an der Stromerzeugung leisten. Neben Anlagen auf Gebäuden und versie-
gelten Flächen sollen daher auch PV-Freiflächenanlagen gebaut werden, da sich nur so die 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien deutlich erhöhen lässt.  

Maßgebliche Gründe für die Standortwahl sind unter anderem: 

• Der Standort liegt im Außenbereich und ist abgeschirmt von Siedlungsflächen. 

• Der Standort liegt außerhalb bestehender Biotope und Schutzgebiete nach Natur-
schutzrecht. 

• Das Landschaftsbild des vorliegenden Standorts ist bereits umfassend technisch über-
prägt. Im Norden liegen großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor, im Südos-
ten besteht ein aktiver Tagebau und im Südwesten befindet sich das Gelände des still-
gelegten Kernkraftwerks Gundremmingen mit zwei Kühltürmen. Östlich außerhalb des 
Geltungsbereichs verläuft eine 110 kV Leitung der Lechwerke. Mit der Errichtung der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage an diesem Standort können technische Überprägun-
gen gebündelt und bereits vorhandene Infrastruktur genutzt werden. 

• Durch die vorausgehende Nutzung sind bereits Erschließungswege vorhanden. Die 
Erschließung ist über das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz sowie Wirtschafts-
wege aufgrund des zu erwartenden zusätzlichen Verkehrs (lediglich Instandhal-
tung/Wartung, Inspektion, Instandsetzung etc.) ausreichend.  
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• Da die Gemeinde sowie die Stadt die Energiegewinnung aus regenerativen Quellen 
fördern möchten, spielt nach der Frage der Geeignetheit der Fläche aus ortsplaneri-
scher und naturschutzfachlicher Sicht bzw. im Hinblick auf den generellen Schutz des 
Landschaftsbildes auch die Frage der Flächenverfügbarkeit eine Rolle. Auch wenn die 
Flächenverfügbarkeit nicht allein als ausschlaggebendes Argument für eine Standort-
entscheidung herangezogen werden darf, so kann sie doch dazu führen, dass ggf. ei-
ner etwas weniger geeigneten Fläche der Vorrang einzuräumen ist, da unter Umstän-
den geeignetere Flächen im Gemeindegebiet nicht der Verfügungsgewalt der Ge-
meinde unterliegen bzw. vom jeweiligen Grundstückseigentümer keine PV-Nutzung 
beabsichtigt wird. 

• Die regionalen Planhinweiskarten des Regionalverbandes Donau-Iller stellen den süd-
lichen Teilbereich des Plangebietes innerhalb der Gemeinde Gundremmingen als Flä-
che mit mittlerem Konfliktpotenzial dar. Damit wird zudem eine Fläche genutzt, bei der 
kein erhöhtes Konfliktpotenzial zu erwarten ist. 

• Gemäß Regionalplan Donau-Iller eignen sich Standorte, an denen Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen gebündelt auftreten. Am geplanten Standort bestehen im Norden und 
Nordosten bereits großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen, womit dem regional-
planerischen Grundsatz des regionalen Planungsverbandes Donau-Iller einer Bünde-
lung Rechnung getragen wird. 

• Der Standort des Kernkraftwerks Gundremmingen soll im Hinblick auf die Energie-
wende ausgebaut werden. Unter anderem wird dort die Errichtung eines Batteriegroß-
speichers geprüft, über den der erzeugte Strom der PV-Freiflächenanlage gespeichert 
und der Netzanschluss gesichert werden kann. 

• Bei dem nördlichen Teilbereich innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Lauingen (Do-
nau) handelt es sich um eine landwirtschaftlich benachteiligte Fläche. Seit dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) 2017 sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer 
Nennleistung über 750 kW und bis maximal 20 MW auf Acker- und Grünlandflächen in 
sogenannten “landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten” grundsätzlich förderfähig, 
sofern die Bundesländer keine entsprechende Rechtsverordnung gem. § 37c Abs. 2 
EEG erlassen, die zu einem Ausschluss der Förderfähigkeit führen. Von dieser Rege-
lung hat Bayern bisher keinen Gebrauch gemacht, sodass PV-Anlagen in Bayern in 
benachteiligten Gebieten förderfähig sind. Ausgeschlossen sind Flächen, die als Na-
tura 2000-Gebiet festgesetzt oder Teil eines Biotops im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind. So wird ein zu starker Flächenverbrauch vermieden und eine Balance 
zwischen landwirtschaftlicher Bewirtschaftung, naturschutzfachlichen Belangen auf 
diesen landwirtschaftlichen Nutzflächen und PV-Nutzung gewahrt. Welche Gebiete als 
„landwirtschaftlich benachteiligt“ gelten, definiert die EU. Generell sind damit Gebiete 
gemeint, in denen auf Grund ungünstiger Standort- oder Produktionsbedingungen die 
Aufgabe der Landbewirtschaftung droht. Die Ansiedlung von PV-Anlagen auf landwirt-
schaftlich benachteiligten Flächen wie dem nördlichen Teilbereich des Plangebietes 
entspricht daher dem Willen des Gesetzgebers. 

4 Städtebauliche und gestalterische Planungskonzeption, Nutzungskonzept 

Konkretes bauliches Vorhaben innerhalb des Plangebietes ist eine PV-Anlage. Mit dieser 
PV-Anlage wird durch den Prozess der Photovoltaik aus Sonnenenergie Strom erzeugt, der 
in das öffentliche Netz eingespeist wird. 

Der für die Netzeinspeisung vorgesehene Einspeisepunkt wird außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens festgelegt. 
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Die für die Erzeugung von Solarenergie erforderlichen Solarmodule werden auf in Reihen 
angeordneten Modulträgern befestigt. Die Modulträger werden durch Rammungen starr mit 
dem Untergrund verbunden. Die Solarmodule werden auf den Modulträgern in einem Win-
kel von ca. 20° montiert, die Modulreihen sind nach Süden ausgerichtet. 

Die Modulträger zur Gründung der PV-Anlage werden bis zur Erreichung ausreichender 
Standsicherheit in den Untergrund eingebracht. 

Die Oberkante der Solarmodule orientiert sich am Format der einzelnen Module. Eine ma-
ximale Höhe der Solarmodule von 3,5 m über Geländeoberkante ist ausreichend. 

Die Anzahl und Lage der erforderlichen Wechselrichter richten sich nach der konkreten 
Anlagenplanung. Zum Einsatz kommen Zentral- oder Stringwechselrichter, die jeweils 
mittig oder am Ende einer Modulreihe angeordnet sind. Die Abmessungen der Übergabe-
/Trafostation sind deutlich kleiner als bspw. eine Fertiggarage. Die Höhe einer solchen Sta-
tion (Betriebsgebäude) liegt bei maximal 4 m (inklusive Flachdach). Die Gesamtgrundfläche 
der Betriebsgebäude ist auf 200 m² begrenzt. 

Die verbauten technischen Komponenten der PV-Anlage einschließlich der Zuleitung bis 
zum Einspeisepunkt unterliegen den technischen Vorschriften/Regelwerken hinsichtlich ei-
ner Abschirmung gegen Elektrosmog (z. B. 26. BImSchV). 

Die gesamte Betriebsfläche der PV-Anlage mit Ausnahme von Betriebsgebäuden und Er-
schließungswegen wird als Grünland entwickelt und bewirtschaftet, eine Beweidung mit 
Schafen ist zulässig. 

Aus Sicherheitsgründen ist die PV-Anlage mit einem Zaun abzugrenzen der eine Höhe von 
ca. 2,5 m (ca. 2 Meter Zaun zzgl. Stacheldrahtaufsatz) aufweist, für Kleintiere jedoch durch-
gängig ist (Spalt von ca. 15 cm zur Geländeoberkante). 

Eine Eingrünung ist im gesamten östlichen Randbereich entlang der Staatsstraße 2025, im 
Süden zur freien Landschaft hin in einer Breite von 4,5 m vorgesehen. Ebenfalls ist in einem 
nördlichen Teilbereich entlang des Sees am östlichen Ende des Flurstücks 6475/2 bis zum 
Verbindungspunkt mit dem Flurstück 6475/3 sowie an der Nordseite des Flurstücks 6475/3 
eine Eingrünung auf einer Breite von 4,5 m vorgesehen, welche als Sichtschutz gegenüber 
der angrenzenden Seefläche auf Höhe der Moduloberkante dient. 

Aufgrund bestehender Vegetation kann im Westen und Nordwesten von einer Eingrünung 
abgesehen werden. Ebenfalls wird im Nordosten aufgrund bestehender, abschirmender 
PV-Anlagen von einer Eingrünung abgesehen. 

5 Ver- und Entsorgung 

Für das Plangebiet ist aufgrund der Nutzung Photovoltaikanlage kein Anschluss an eine 
Wasserversorgungsanlage erforderlich. 

Ebenfalls fällt aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage kein Abwasser an. 

Im Plangebiet anfallendes Niederschlagswasser tropft frei von den Solarmodulen bzw. der 
Dachfläche der Betriebsgebäude ab und versickert wie bisher über die belebte Bodenzone. 
Versickerungseinrichtungen oder Rückhaltemaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Eine 
gezielte erlaubnispflichtige Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser findet 
nicht statt. 
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Der Anschluss der PV-Anlage zur Einspeisung des erzeugten Stroms in das öffentliche 
Netz erfolgt außerhalb des Bauleitplanverfahrens in Abstimmung mit dem zuständigen 
Energieversorger. 

6 Erschließung 

Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über den Hygstetter Weg im Norden und 
Süden sowie der Staatsstraße 2025. Über diese Wegeverbindung kann auch das für Bau, 
Wartung und Pflege erforderliche Verkehrsaufkommen zur PV-Anlage abgewickelt werden. 

Das landwirtschaftliche Wegenetz wird bei durch die vorliegende Planung fast vollständig 
erhalten. Ein Teilbereich des Wegeflurstücks 6475, Gemarkung Lauingen (Donau) wird 
durch die PV-Anlage überplant. Damit verliert das Flurstück seine Erschließungsfunktion. 
Die Zugänglichkeit zu den Seen im Norden wird durch weitere landwirtschaftliche Wege-
verbindungen, mit Anbindung an den Hygstetter Weg im Norden gewährleistet. Nach und 
während der Bauphase ist darauf zu achten, dass landwirtschaftliche Nutzflächen sowie die 
umliegenden Seen erreichbar bleiben. 

7 Grünordnung 

7.1 Eingrünung 

Eine Abschirmung des Plangebietes zur freien Landschaft hin durch die Pflanzung einer 
Eingrünung ist im Osten und Süden erforderlich. Ebenfalls ist in einem nördlichen Teilbe-
reich entlang des Sees am östlichen Ende des Flurstücks 6475/2 bis zum Verbindungs-
punkt mit dem Flurstück 6475/3 sowie an der Nordseite des Flurstücks 6475/3 eine Eingrü-
nung auf einer Breite von 4,5 m vorgesehen, welche als Sichtschutz gegenüber der angren-
zenden Seefläche auf Höhe der Moduloberkante dient. Das Plangebiet wir daher auf einer 
Breite von 3,0 m mit einer zweireihig versetzten, freiwachsenden Hecke aus autochthonen, 
standortgerechten Sträuchern (Herkunftsgebiet 6.1) eingegrünt. Anschließend an die He-
ckenpflanzungen ist ein 1,5 m tiefer Schmetterlings- und Wildbienensaum zu pflanzen. Die 
Ansaat erfolgt mit standortheimischer, autochthoner Saatgutmischung gemäß Positivliste 
des LfU in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Die Pflege der Staudensäume 
soll zur Förderung der Insektenvielfalt alle 3 Jahre abschnittsweise erfolgen (Mahd nicht vor 
dem 15.6.). 

7.2 Betriebsfläche 

Durch die neue Eingriffsregelung der Themenplattform ist für die Betriebsfläche (Sonder-
gebiet) keine Festsetzung eines Entwicklungsziels notwendig. Vorgesehen wird jedoch die 
Ansaat von Grünland. 

Zur Ansaat ist eine blütenreiche Saatgutmischung in Übereinstimmung mit der LfU-Positiv-
liste und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Verhältnis Gräser zu Blumen 
50% / 50%) zu verwenden. Alternativ kann für die Ansaat auch lokales Samen- oder Heu-
material von artenreichen Spenderflächen, eventuell mit einem etwas höheren Gräser-An-
teil, verwendet werden. Die Spenderflächen sollten in Absprache mit der zuständigen Un-
teren Naturschutzbehörde und dem Landschaftspflegeverband ausgesucht werden (vgl. 
Fachinformationen zur Mahdgutübertragung LANUV 2022). Eine standortangepasste Be-
weidung durch Schafe ist zulässig.  
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Auf mineralische/organische Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss 
verzichtet werden. Für die Reinigung der PV-Module soll ausschließlich Wasser ohne Zu-
sätze verwendet werden. 

8 Ortsspezifische Gegebenheiten: Gundremmingen 

8.1 Übergeordnete raumordnerische Planungen 

8.1.1 Regionalplan der Region Donau-Iller 

Die Fortschreibung des Regionalplanes Donau-Iller (RP) ist seit dem 21. Dezember 2024 
rechtskräftig. Raumstrukturell ist die Gemeinde Gundremmingen im fortgeschriebenen Re-
gionalplan als ländlicher Raum dargestellt. Die nächstgelegenen zentralen Orte sind das 
Kleinzentrum Offingen im Südwesten, das Mittelzentrum Burgau im Süden sowie das Dop-
pelzentrum bestehend aus Günzburg und Leipheim als Oberzentren im Südwesten. 

 

Abb. 3: Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller mit Plangebiet (blauer Kreis), Raumstrukturkarte, o. M.  

Gemäß der Raumnutzungskarte des fortgeschriebenen Regionalplans Donau-Iller liegen 
die Flächen des Plangebiets in einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (B I 2.1 G (3)). 

Folgende planungsrelevante Ziele (Z) und Grundsätze (G) sind im Regionalplan Donau-Iller 
hinsichtlich des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft enthalten. 

• Zur Sicherung zusammenhängender, aufgrund ihrer Wertigkeit und Bedeutung für die 
landwirtschaftliche Produktion besonders geeigneter Flächen werden in der Raumnut-
zungskarte Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft festgelegt. (B I 2.1 G (3)) 
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• In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft kommt dem Erhalt der landwirtschaftli-
chen Flächen bei der Abwägung gegenüber entgegenstehenden Nutzungen ein be-
sonderes Gewicht zu. Eine Flächeninanspruchnahme durch landwirtschaftsfremde 
Nutzungen soll nur bei Fehlen gleichwertiger, die Landwirtschaft geringer belastender 
Standortalternativen erfolgen. Landwirtschaftskonforme Nutzungen sind in den Vorbe-
haltsgebieten grundsätzlich zulässig. (B I 2.1 G (4)) 

 

Abb. 4: Ausschnitt Regionalplan Donau-Iller mit Plangebiet (blauer Umgriff), Raumnutzungskarte, o. M.  

In Bezug auf Solarenergie sind im Regionalplan folgende Grundsätze enthalten: 

• Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sollen vorzugsweise auf oder an baulichen An-
lagen errichtet werden (G 2.2). 

• Freiflächen-Solaranlagen sollen vorzugsweise in vorbelasteten Bereichen wie auf be-
reits versiegelten Flächen und Konversionsflächen errichtet werden. Darüber hinaus 
können sich Standorte an bestehenden oder geplanten landschaftswirksamen techni-
schen Infrastrukturen für eine Bündelung mit Freiflächen-Solaranlagen eignen. Bei der 
Planung von Freiflächen-Solaranlagen soll eine gute Einbindung in das Landschafts-
bild vorgesehen werden (G 2.2). 

8.1.2 Erweiterte Planungshinweiskarte für Freiflächen-PV-Anlagen 

In der Planungsausschusssitzung vom 25. Oktober 2022 hat der Regionalverband Donau-
Iller eine erweiterte Planungskarte für Freiflächen-Photovoltaikanlagen veröffentlicht. Die 
Karte gliedert die Region Donau-Iller nach dem zu erwartenden Konfliktpotenzial für die 
Nutzung mit großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Hierbei wurden auch regional-
planexterne Restriktionen wie z.B. der fachliche Natur- und Landschaftsschutz berücksich-
tigt. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Flächenkulisse mit mittlerem Konfliktpotenzial. 
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Abb. 5: Auszug erweiterte Planungshinweiskarte für Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit Lage des Plange-
biets (blauer Umgriff) 

8.1.3 Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundsätzen des LEP und RP 

Das Plangebiet befindet sich laut den Darstellungen des Regionalplans Donau-Iller (RP) 
innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für die Landwirtschaft (B I 2.1 G (3)). 

Gemäß diesem Grundsatz sollen Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft von landwirt-
schaftsfremden Nutzungen möglichst freigehalten werden. Durch eine Freiflächen-Photo-
voltaikanlage wird die Fläche zwar in Anspruch genommen, diese Inanspruchnahme ist je-
doch auf die Betriebszeit (rd. 30 Jahre) der Anlage beschränkt. Durch die Anlage wird keine 
Fläche versiegelt und sie kann rückstandslos zurückgebaut und entfernt werden.  

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) hat in Abstimmung 
mit den Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten im Dezember 2021 Hinweise zur bau- und landesplanerischen Be-
handlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen erlassen. Mit der Themenplattform für das 
Planen und Genehmigen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen wurde das Schreiben abge-
löst. Unter anderem wird in den Hinweisen zu Folgenutzungen nach Beendigung einer Pho-
tovoltaik-Nutzung klargestellt, dass nach einem Rückbau der PV-Anlage die Flächen grund-
sätzlich wieder uneingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden können. Auf diese Weise 
kann der Erhalt wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen sichergestellt und der Flächen-
entzug für die Landwirtschaft möglichst geringgehalten werden. Ausgehend von einer vor 
der Photovoltaiknutzung praktizierten landwirtschaftlichen Nutzung handelt es sich dem-
nach nicht um eine landwirtschaftliche Folgenutzung, sondern um die Wiederaufnahme der 
ursprünglichen Bewirtschaftung, während in der Photovoltaiknutzung nur eine temporäre, 
vorübergehende Flächennutzung zu sehen ist. Nach dem Rückbau greift daher der vor der 
Photovoltaiknutzung geltende Status (Acker-/oder Grünland). Auf der Betriebsfläche entwi-
ckeltes Grünland darf im Rahmen einer vor der Photovoltaiknutzung praktizierten Ackernut-
zung des Plangebietes nach Beendigung der Photovoltaiknutzung umgebrochen werden. 
Unabhängig davon kann das Mahdgut aus dem während der Photovoltaiknutzung 
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grünlandgenutzten Plangebiet einer landwirtschaftlichen Verwertung als Futtermittel zuge-
führt werden oder für eine Schafbeweidung genutzt werden. Demnach werden die Grunds-
ätze des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft PS B I 2.1 G (3) von der Planung nicht 
berührt. Alternativflächen außerhalb der Kulisse der Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft 
stehen zudem nicht zur Verfügung. 

Die Bundesregierung hat beschlossen, als Energiequelle für die Verstromung bis zum Jahr 
2025 40 bis 45 Prozent aus erneuerbaren Energien zu nutzen und diesen Anteil bis 2030 
auf 80 Prozent zu steigern. Nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. nach Art. 2 Abs. 5 Satz 2 
BayKlimaG liegen erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse und die-
nen der öffentlichen Sicherheit. Damit sind Belange der erneuerbaren Energien bei Ent-
scheidungsspielräumen mit einem deutlich höheren Gewicht als andere Belange zu berück-
sichtigen. Die erneuerbaren Energien sollen durch § 2 Satz 2 EEG 2023 zudem als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den, bis die Stromerzeugung nahezu treibhausneutral ist. Ausgenommen hiervon sind leid-
lich die Belange der Landes- und Bündnisverteidigung. Zwar folgt hieraus nicht, dass sich 
die Belange der erneuerbaren Energien stets und automatisch gegenüber anderen durch-
setzen, das besondere Gewicht der erneuerbaren Energien kann bei Abwägung mit ande-
ren relevanten Belangen (auch der Landwirtschaft) ausweislich der Gesetzesbegründung 
jedoch nur in Ausnahmefällen überwunden werden. Eine Begründung, warum der Nutzung 
erneuerbarer Energien Vorrang gegenüber einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet/ den 
Belangen der Landwirtschaft eingeräumt wird, ist daher nicht notwendig. Vielmehr wären 
eine gesonderte Begründung und Dokumentation nötig, wenn das überragende Interesse 
an den erneuerbaren Energien und deren Beitrag zur öffentlichen Sicherheit ausnahms-
weise durch andere Belange überwunden werden soll.  

Gemäß Regionalplan eignen sich zudem Standorte, an denen Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen gebündelt auftreten. Am geplanten Standort bestehen im Norden und Nordosten be-
reits großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen), womit dem regionalpla-
nerischen Grundsatz einer Bündelung Rechnung getragen wird. 

Bei PV-Anlagen handelt es sich um atypische Baugebiete. Das Plangebiet wird nicht ver-
siegelt. Die Solarmodule können nach der Betriebszeit (rd. 30 Jahre) rückstandslos entfernt 
werden. Zudem wird das Plangebiet durch die Entwicklung eines Grünlandes im Gegensatz 
zum derzeitigen Bestand als Ackerfläche naturschutzfachlich aufgewertet. Es wird nicht in 
eine unberührte Landschaft eingegriffen. Durch bestehende PV-Anlagen im Norden, der 
unmittelbar östlich verlaufenden Staatsstraße 2025 sowie dem Kernkraftwerk Gundremmin-
gen im Südwesten ist das Landschaftsbild bereits vorbelastet. Mit der vorgesehenen Ein-
grünung im Osten und Süden wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geringge-
halten. Die geplante PV-Anlage trägt zur Sicherung der Energieversorgung und Stromer-
zeugung aus regenerativen Energien bei. 

Insgesamt ist die Ausweisung einer Sonderbaufläche (SO) „Photovoltaik“ am geplanten 
Standort mit den Vorgaben der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung vereinbar. 

Durch die Nutzung einer Fläche innerhalb der Flächenkulisse mit mittlerem Konfliktpoten-
zial gemäß den regionalen Planhinweiskarten wird zudem eine Fläche genutzt, die aus re-
gionalplanerischer Sicht für die PV-Nutzung geeignet ist. 

8.2 Darstellung im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Gundremmingen besitzt einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan. 
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In diesem Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft mit 
besonderer ökologischer Bedeutung dargestellt. Zusätzlich sind Flächen mit Bindung zum 
Erhalt von Bäumen und Sträuchern im Westen des Plangebietes sowie ein Gebiet zur För-
derung von extensiv genutzten Pufferstreifen entlang von Gräben und Bächen (zur Bio-
topvernetzung/zum Grundwasserschutz) dargestellt. Durch das Plangebiet verläuft das Bo-
dendenkmal D7 (Römerstraße Faimingen-Aislingen). 

Entlang der Wegeführung befindet sich eine Fläche für Bepflanzungsmaßnahmen sowie 
die Entwicklung von Kleinstrukturen und Ackerrandstreifen: 

• zur Durchgrünung der landwirtschaftlichen Nutzfläche/Windschutzpflanzung 

• zur Ergänzung / Neupflanzung von Uferbegleitgehölzen 

• zur Biotopvernetzung 

• zur Verbesserung der Erholungseignung 

Über das Plangebiet verläuft zudem eine Richtfunkstrecke. 

 

Abb. 6: Rechtswirksamer Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich (blau gestrichelter Umgriff) des Bebau-
ungsplanes, o. M. 
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In den Flächennutzungsplan ist ein Landschaftsplan integriert. In der thematischen Karte 1 
des Landschaftsplanes sind bei Angaben zu Fundorten von Tier- und Pflanzenarten gemäß 
Artenschutzkartierung (ASK) an der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs Vögel mar-
kiert. 

 

Abb. 7: Rechtswirksamer Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich (rot gestrichelter Umgriff) des Bebau-
ungsplanes, Thematische Karte 1 o. M.  

In der thematischen Karte 2 (Ziele und Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzprogramm) 
grenzt das Plangebiet an einen Streifen mit dem Ziel „Entwicklung der kleinen Bäche und 
Bachauen zu funktionsfähigen Lebensräumen und Verbundstrukturen“. 
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Abb. 8: Rechtswirksamer Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich (rot gestrichelter Umgriff) des Bebau-
ungsplanes, Thematische Karte 2 o. M.  

Die thematische Karte 4 stellt im westlichen Bereich des Plangebiets bzw. unmittelbar daran 
angrenzend die Nutzungsart „begradigter bzw. kanalisierter Bach-/Flusslauf „Grundwasser-
absenkung, keine natürliche Flussdynamik, keine Retentionsräume oder Pufferzone zu an-
grenzender landwirtschaftlicher Nutzfläche, daher Eutrophierungsgefahr“ dar. Der südwest-
liche Bereich ist mit einem Planzeichen „strukturarme Feldflur“ versehen. 

 

Abb. 9: Rechtswirksamer Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich (rot gestrichelter Umgriff) des Bebau-
ungsplanes, Thematische Karte 4, o. M.  



 Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 Projekt-Nr. 6159-405-KCK 

6159_G_BP_Teil_C_Begr_Ub_E.docx Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“ Seite 18 von 61 
erstellt: kko Gemeinde Gundremmingen, Stadt Lauingen (Donau) 

Die Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes werden in der vorliegenden 
Planung berücksichtigt. Nähere Angaben sind der parallel aufgestellten Flächennutzungs-
planändern zu entnehmen. 

 

Abb. 10: Auszug aus der parallel erstellten Flächennutzungsplanänderung 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
geändert. 
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8.3 Naturschutzfachliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Am 5. Dezember 2024 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr auf der Themenplattform für das Planen und Genehmigen von Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen (Energieatlas Bayern) neue Hinweise zur bauplanungsrechtlichen Eingriffs-
regelung für PV-Freiflächenanlagen veröffentlicht. 

Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von einer Bebauung mit Gebäuden 
(einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Bewältigung der Eingriffs-
regelung bei PV-Freiflächenanlagen spezifische Hinweise gegeben. Diese tragen den Be-
sonderheiten von PV-Freiflächenanlagen Rechnung.  

Für die praktische Anwendung werden in den Hinweisen zwei pauschalierte Anwendungs-
fälle (vereinfachtes Verfahren) aufgezeigt, die die rechtssichere Errichtung von PV-Freiflä-
chenanlagen ohne Ausgleich des Naturhaushaltes und ohne Inanspruchnahme zusätzli-
cher landwirtschaftlicher Flächen ermöglichen.  

Die allgemeinen Voraussetzungen/Vorgaben für das vereinfachte Verfahren werden bei 
vorliegender Bauleitplanung eingehalten: 

• Die Anlagenfläche wurde bislang als intensiver Acker genutzt, hat einen Grundwert von 
2 Wertpunkten nach Biotopwertliste und für die Schutzgüter des Naturhaushaltes nur 
eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung.  

• Es wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Die allgemeinen Voraussetzungen werden daher 
unabhängig davon erfüllt, ob die PV-Anlage mit Südausrichtung oder Ost-West-Aus-
richtung errichtet wird. 

• Die Module werden mit Rammpfählen errichtet.  

• Als Mindestabstand der Modulkante zum Boden werden 1 m festgesetzt.  

Zusätzlich sind die besonderen Voraussetzungen des Anwendungsfalls 1 des vereinfach-
ten Verfahrens erfüllt: 

• Die Anlagenfläche beträgt weniger als 25 ha.  

• Der Anteil der zulässigen Versiegelung beträgt mit 200 m² weniger als 2,5 % der Anla-
genfläche (Anlagenfläche: 10,3 ha / 2,5 % entspricht 2.575 m²).  

Da die allgemeinen Voraussetzungen sowie die besonderen Voraussetzungen des Anwen-
dungsfall 1 vollumfänglich eingehalten werden, liegt ausweislich der Hinweise des StMB 
keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts vor und entsteht kein naturschutz-
rechtlicher Ausgleichsbedarf.  

8.4 Art und Maß der baulichen Nutzung 

8.4.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den baulichen Anforderungen einer PV-Anlage wird das Plangebiet als sons-
tiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik gemäß § 11 BauNVO festge-
setzt. Im sonstigen Sondergebiet sind die gemäß der Zweckbestimmung erforderlichen So-
larmodule sowie zugehörigen Betriebsgebäude, technischen Einrichtungen, Einfriedungen 
und Erschließungswege zulässig. 
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8.4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die PV-Anlage ist im Wesentlichen durch die aufgeständert montierten Solarmodule cha-
rakterisiert. Die Flächen innerhalb des Plangebietes, die mit Solarmodulen, Betriebsgebäu-
den, Einfriedungen und Wegen belegt werden können, sind durch eine Baugrenze abge-
grenzt. Ausnahmsweise ist auf der Ostseite innerhalb des SO in Orientierung zur Staats-
straße 2025 die Anlage einer Einfriedung auch außerhalb der Baugrenze zulässig. 

Die Baugrenze verläuft in den südlichen Grenzbereichen und im Südosten in einem Ab-
stand von 4,5 m zur Geltungsbereichsgrenze, um genügend Platz für eine Eingrünung zu 
gewährleisten. Im Zwischenbereich entlang des Wegegrundstücks 2151/2, Gemarkung und 
Gemeinde Gundremmingen wird auf eine Eingrünung verzichtet und zur Geltungsbereichs-
grenze ein Abstand von 1,5 m freigehalten. Zudem wird im Westen aufgrund der bestehen-
den Baum- und Gehölzstrukturen auf eine Eingrünung verzichtet, zur Geltungsbereichs-
grenze wird aufgrund des Uferpufferstreifens ein Abstand zwischen 1,5 m – 2,0 m freige-
halten. Die Baugrenze wird außerdem im Norden offengelassen, da die PV-Anlage sowohl 
im Gemeindegebiet Gundremmingen (Landkreis Dillingen a. d. Donau) als auch im Stadt-
gebiet der Stadt Lauingen (Donau) liegt und beide Teilflächen unmittelbar aneinandergren-
zen. 

Des Weiteren befindet sich das Plangebiet westlich der Staatsstraße 2025. An Staatsstra-
ßen ist gem. Art. 23 Abs. 1 BayStrWG eine Anbauverbotszone von 20 m einzuhalten. Laut 
Art. 23 Abs. 2 BayStrWG können Ausnahmen von den Anbauverboten nach Abs. 1 zuge-
lassen werden, wenn dies die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, besonders wegen 
der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Bebauungsabsichten und Straßenbaugestal-
tung gestattet.  

Die Anbauverbotszone wird durch einen Abstand von 20 m zwischen Baugrenze und äu-
ßerem Fahrbahnrand der Staatsstraße 2025 eingehalten. Auf der Ostseite innerhalb des 
SO in Orientierung zur Staatsstraße 2025 ist jedoch die Anlage einer Einfriedung auch au-
ßerhalb der Baugrenze zulässig. Die Eingrünung auf einer Breite 4,5 m grenzt auf der Ost-
seite unmittelbar an die geplante Einfriedung außerhalb der Baugrenze an. Allgemein ist 
ein Abstand zwischen 13,5 m und 15,2 m zwischen der Eingrünung und dem äußeren Fahr-
bahnrand der Staatsstraße 2025 eingehalten. Für die Anbauverbotszone sowie die Vorga-
ben der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen (RPS 2009) ist lediglich die Heckenbe-
pflanzung relevant. Der Abstand zwischen der Heckenbepflanzung und dem äußeren Fahr-
bahnrand beträgt 15 m bis 16,7 m. Der Mindestabstand von 7,5 m vom Fahrbahnrand der 
Staatsstraße zur Bepflanzung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter 
Berücksichtigung der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen (RPS 2009) wird einge-
halten. Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist damit nicht gegeben. 

Durch den Radweg im Zwischenbereich kann zudem davon ausgegangen werden, dass 
Bebauungsabsichten oder die Straßenbaugestaltung durch die Planung nicht einge-
schränkt werden. Des Weiteren verläuft die Staatsstraße geradlinig im Bereich der geplan-
ten PV-Anlage, wodurch Sichtverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Auch geht mit der 
Anlage eines Zaunes innerhalb der Anbauverbotszone keine Verkehrsgefährdung einher. 
Die PV-Anlage inklusive Einfriedung wird darüber hinaus durch eine Eingrünung in die 
Landschaft eingebunden, welche zusätzlich auch als Sichtschutz dient. In Abstimmung mit 
der zuständigen Fachbehörde wird die Anbauverbotszone für die Einfriedung unterschrit-
ten. 
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Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Anlage eines Zaunes innerhalb der An-
bauverbotszone der Zulassung einer Ausnahme vom Bauverbot nach Art. 23 Abs.1 und 2 
BayStrWG bedarf. 

Die Größe der überbaubaren Fläche beträgt ca. 9,8 ha. Die genaue Lage der Solarmodule 
und Betriebsgebäude richtet sich nach der konkreten Anlagenplanung. Durch die Beschrän-
kung der maximal zulässigen Grundfläche für Betriebsgebäude (200 m²) wird die Versiege-
lung im Plangebiet minimiert. 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dies bedeutet, dass maximal 60 % des 
Baugrundstücks (Sondergebietsfläche) mit baulichen Anlagen überbaut bzw. von Solarmo-
dulen überdeckt werden darf. Hinsichtlich der Solarmodule ergibt sich die überdeckte Flä-
che durch eine Horizontalprojizierung der Module.  

Mit einer Höhenbeschränkung der Solarmodule auf max. 3,5 m und der Betriebsgebäude 
auf maximal 4 m wird sichergestellt, dass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild im 
Plangebiet und seiner Umgebung minimiert werden. 

9 Ortsspezifische Gegebenheiten: Lauingen 

9.1 Übergeordnete raumordnerische Planungen 

9.1.1 Regionalplan der Region Augsburg 

Raumstrukturell ist die Stadt Lauingen (Donau) im Regionalplan Augsburg als Mittelzent-
rum dargestellt. Die nordöstlich gelegene Stadt Dillingen a. d. Donau ist ebenfalls als Mit-
telzentrum verzeichnet, zusammen ergeben diese Städte ein Doppelzentrum. Die Stadt 
Lauingen (Donau) ist zudem Teil einer Entwicklungsachse überregionaler Bedeutung und 
ist ansonsten umgeben von ländlichem Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße 
gestärkt werden soll. 
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Abb. 11: Ausschnitt Regionalplan mit Plangebiet (blauer Kreis), Raumstrukturkarte, o. M.  

Folgende für die Planung relevanten Ziele und Grundsätze sind im Regionalplan enthalten: 

• In den Mittelbereichen Dillingen a. d. Donau/Lauingen (Donau), Nördlingen, Donau-
wörth und Schwabmünchen soll auf eine Verbesserung der Standortbedingungen für 
die gewerbliche Wirtschaft hingewirkt werden. Die Infrastruktur soll hierzu ergänzt und 
ausgebaut werden. (Z A II 1.1) 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte 2a Siedlung und Versorgung innerhalb eines 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Planungsrelevante Ziele (Z) und Grundsätze 
(G) sind im Regionalplan Augsburg hinsichtlich des festgesetzten Überschwemmungsge-
biets nicht enthalten. 
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Abb. 12: Auszug aus der Karte 2a Siedlung und Versorgung des Regionalplan Augsburg, o. M. 

Im BayernAtlas liegt das Plangebiet jedoch deutlich außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes. Der Unterschied in der Darstellung zwischen dem Regionalplan 
und dem BayernAtlas lässt sich auf eine Neuberechnung der Überschwemmungsgebiete 
sowie die geringe Gebietsschärfe des Regionalplans zurückführen.  

 

Abb. 13: Festgesetztes Überschwemmungsgebiet westlich des Plangebiets, BayernAtlas, o. M. 

Zusätzlich wird auf die „Verordnung des Landratsamtes Dillingen a. d. Donau über das 
Überschwemmungsgebiet der Donau von Flusskilometer 2520,500 bis Flusskilometer 
2557,000 auf den Gebieten der Städte Gundelfingen, Dillingen, Höchstädt, Lauingen und 
Wertingen, der Gemeinden Binswangen, Blindheim, Buttenwiesen und Schwenningen vom 
18.02.2021“ verwiesen. In dieser sind die Grenzen des Überschwemmungsgebietes 
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festgelegt und befinden sich auf Höhe des Plangebiets ebenfalls außerhalb des Geltungs-
bereiches. 

 

Abb. 14: Auszug aus der Verordnung des Landratsamtes Dillingen a. d. Donau, Anlage 2, K4, Darstellung des 
Geltungsbereichs (roter Umgriff) o. M. 

In zwei Teilbereichen des Plangebietes befindet sich ein Vorranggebiet für den Hochwas-
serschutz (Vorranggebiet Donau H 10) vor. Das Vorranggebiet ist im BayernAtlas und dem 
Flächennutzungsplan der Stadt Lauingen (Donau) dargestellt, in der Karte 2a Siedlung und 
Versorgung des Regionalplans jedoch nicht erkennbar. 

Der Regionalplan der Region Augsburg befindet sich derzeit in der Fortschreibung. Im Ent-
wurf zu dieser Fortschreibung ist kein Vorranggebiet für den Hochwasserschutz ausgewie-
sen. 
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Abb. 15: Vorranggebiet für den Hochwasserschutz in Türkis, BayernAtlas, Geltungsbereich in gelb o. M. 

In Bezug auf Solarenergie sind im Regionalplan folgende Grundsätze enthalten: 

• Auf die verstärkte Erschließung und Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
soll hingewirkt werden (Z 2.4.1). 

9.1.2 Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundsätzen des LEP und RP 

Das Plangebiet befindet sich laut den Darstellungen des Regionalplans Augsburg innerhalb 
eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Wie bereits dargestellt entspricht diese 
Darstellung nicht dem aktuellen Stand. In der Verordnung des Landratsamtes Dillingen a. 
d. Donau vom 18.02.2021 liegt das Plangebiet deutlich außerhalb des Geltungsbereiches.  

Das Vorranggebiet für den Hochwasserschutz berührt den Geltungsbereich zu geringfügi-
gen Teilen im nördlichen Bereich und liegt innerhalb des Geltungsbereiches zu kleinen Tei-
len im zentralen Bereich. Aufgrund der geringen Größe des Vorranggebietes Donau H 10 
im Geltungsbereich sowie der Nutzung der Fläche als Freiflächen-Photovoltaikanlage ist 
von keiner Beeinträchtigung auszugehen. Bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen kommt es 
zu keiner Versiegelung des Bodens, ebenso wenig wie zu einer Veränderung des bisheri-
gen Versickerungsverhaltens von Niederschlagswasser. 

In der Entwurfsfassung der Teilfortschreibung „Wasserwirtschaft“ des Regionalplans Augs-
burg vom 22.06.2022 ist kein Vorranggebiet für den Hochwasserschutz ausgewiesen, es 
ist also davon auszugehen, dass kein Konflikt mit dem regionalplanerischen Belang vorliegt. 

Bei PV-Anlagen handelt es sich um atypische Baugebiete. Das Plangebiet wird nicht ver-
siegelt. Die Solarmodule können nach der Betriebszeit (rd. 30 Jahre) rückstandslos entfernt 
werden. Zudem wird das Plangebiet durch die Entwicklung eines Grünlandes im Gegensatz 
zum derzeitigen Bestand als Ackerfläche naturschutzfachlich aufgewertet. Es wird nicht in 
eine unberührte Landschaft eingegriffen. Durch bestehende PV-Anlagen im Norden, der 
unmittelbar östlich angrenzenden Staatsstraße 2025 sowie dem Kernkraftwerk Gundrem-
mingen im Südwesten ist die Landschaft bereits technisch überprägt und vorbelastet. Mit 
der vorgesehenen Eingrünung im Westen, in einem Teilbereich im Norden sowie dem ge-
samten östlichen Randbereich wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimiert. 
Die geplante PV-Anlage trägt zur Sicherung der Energieversorgung und Stromerzeugung 
aus regenerierbaren Energien bei. 
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Das Plangebiet innerhalb der Gemarkung Lauingen (Donau) liegt in einem benachteiligten 
Gebiet nach EEG23 § 3 Nr. 7 b) und entspricht damit dem Grundsatz der Landesplanung 
für Freiflächen-Photovoltaikanlagen landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete zu nutzen. 

Insgesamt ist die Ausweisung einer Sonderbaufläche (SO) „Photovoltaik“ am geplanten 
Standort nach Einschätzung der Stadt Lauingen (Donau) mit den Vorgaben der Raumord-
nung, Landes- und Regionalplanung vereinbar. 

9.2 Darstellung im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

Die Stadt Lauingen (Donau) besitzt einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan. 

In diesem Flächennutzungsplan sind die Flächen des Plangebietes als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt. Zusätzlich befindet sich ein Bodendenkmal sowie zwei Ab-
schnitte eines Vorranggebietes für den Hochwasserabfluss und -rückhalt (Vorranggebiet 
Hochwasser) innerhalb des Geltungsbereiches. 

 

Abb. 16: Rechtswirksamer Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes (roter Umgriff), 
o. M. 

Die Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes werden in der vorliegenden 
Planung berücksichtigt. Nähere Angaben sind der parallel aufgestellten Flächennutzungs-
planänderung zu entnehmen. 
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Abb. 17: Auszug aus der parallel erstellten Flächennutzungsplanänderung 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geän-
dert. 

9.3 Naturschutzfachliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Am 5. Dezember 2024 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr auf der Themenplattform für das Planen und Genehmigen von Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen (Energieatlas Bayern) neue Hinweise zur bauplanungsrechtlichen Eingriffs-
regelung für PV-Freiflächenanlagen veröffentlicht. 

Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von einer Bebauung mit Gebäuden 
(einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Bewältigung der Eingriffs-
regelung bei PV-Freiflächenanlagen spezifische Hinweise gegeben. Diese tragen den Be-
sonderheiten von PV-Freiflächenanlagen Rechnung.  

Für die praktische Anwendung werden in den Hinweisen zwei pauschalierte Anwendungs-
fälle (vereinfachtes Verfahren) aufgezeigt, die die rechtssichere Errichtung von PV-
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Freiflächenanlagen ohne Ausgleich des Naturhaushaltes und ohne Inanspruchnahme zu-
sätzlicher landwirtschaftlicher Flächen ermöglichen.  

Die allgemeinen Voraussetzungen/Vorgaben für das vereinfachte Verfahren werden bei 
vorliegender Bauleitplanung eingehalten: 

• Die Anlagenfläche wurde bislang als intensiver Acker genutzt, hat einen Grundwert von 
2 Wertpunkten nach Biotopwertliste und für die Schutzgüter des Naturhaushaltes nur 
eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung. 

• Es wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Eine ausnahmsweise Überschreitung der GRZ 
auf maximal 70 % der Sondergebietsfläche ist gemäß § 19 BauNVO für Grundflächen 
in Form von Zuwegungen, Zufahrten oder Ähnliches zulässig. Aufgrund dessen ist eine 
Ost-West-ausgerichtete Anlage mit satteldachförmiger Ausführung nicht zulässig.  

• Die Module werden mit Rammpfählen errichtet.  

• Als Mindestabstand der Modulkante zum Boden werden 1 m festgesetzt.  

Wenn die zusätzlichen Voraussetzungen des Anwendungsfall 1 nicht vorliegen, kann das 
vereinfachte Verfahren im Anwendungsfall 2 zum Tragen kommen. Die besonderen Vo-
raussetzungen des Anwendungsfalls 2 des vereinfachten Verfahrens sind erfüllt: 

• Zwischen den Modulreihen oder direkt angrenzend an die Modulreihen wird eine Maß-
nahmenfläche angelegt. Diese entspricht 10 % der Projektionsfläche, umgerechnet be-
trägt die Fläche 26.991 m². 

• Auf dieser wird ein mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (BNT G212) ent-
wickelt.  

• Es wird eine ausreichende Besonnung der Maßnahmenfläche gewährleistet. 

• Die Maßnahmenfläche wird mit Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. auch lokal ge-
wonnenem Mähgut begrünt. 

• Die Pflege erfolgt durch 1- bis 2-schürige Mahd/Jahr bei Einsatz von insektenfreundli-
chem Mähwerk (Schnitthöhe 10 cm) mit Entfernung des Mahdguts oder standortange-
passter Beweidung. 

Die Maßnahmenfläche ist im Zuge der Ausführungsplanung im Detail vorzulegen. 

Da die allgemeinen Voraussetzungen sowie die besonderen Voraussetzungen des Anwen-
dungsfall 2 vollumfänglich eingehalten werden, liegt ausweislich der Hinweise des StMB 
keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts vor und entsteht kein naturschutz-
rechtlicher Ausgleichsbedarf. 

9.4 Art und Maß der baulichen Nutzung 

9.4.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den baulichen Anforderungen einer PV-Anlage wird das Plangebiet als sons-
tiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik gemäß § 11 BauNVO festge-
setzt. Im sonstigen Sondergebiet sind die gemäß der Zweckbestimmung erforderlichen So-
larmodule sowie zugehörigen Betriebsgebäude, technischen Einrichtungen, Einfriedungen 
und Erschließungswege zulässig. 
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9.4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die PV-Anlage ist im Wesentlichen durch die aufgeständert montierten Solarmodule cha-
rakterisiert. Die Flächen innerhalb des Plangebietes, die mit Solarmodulen, Betriebsgebäu-
den, Einfriedungen und Wegen belegt werden können, sind durch eine Baugrenze abge-
grenzt. Ausnahmsweise ist auf der Ostseite innerhalb des SO in Orientierung zur Staats-
straße 2025 die Anlage einer Einfriedung auch außerhalb der Baugrenze zulässig. 

Die Baugrenze verläuft im Westen, im Nordosten sowie in einem nördlichen Teilbereich 
entlang des Sees auf dem Flurstück 6475/4 in einem Abstand von 4,5 m zur Geltungsbe-
reichsgrenze, um genügend Platz für eine Eingrünung zu gewährleisten. Im Osten verläuft 
die Baugrenze in einem Abstand von 20 m zum äußeren Fahrbahnrand der Staatsstraße 
2025, um die Einhaltung der Anbauverbotszone zu gewährleisten. Nach Norden wird auf-
grund vorhandener Vegetation bzw. aufgrund bestehender, abschirmender PV-Anlagen auf 
eine Eingrünung verzichtet und zur Geltungsbereichsgrenze ein Abstand von 1,5 m freige-
halten. Die Baugrenze wird außerdem im Süden offengelassen, da die PV-Anlage sowohl 
im Gemeindegebiet Gundremmingen (Landkreis Dillingen a. d. Donau) als auch im Stadt-
gebiet der Stadt Lauingen (Donau) liegt und beide Teilflächen unmittelbar aneinandergren-
zen. 

Des Weiteren befindet sich das Plangebiet westlich der Staatsstraße 2025. An Staatsstra-
ßen ist gem. Art. 23 Abs. 1 BayStrWG eine Anbauverbotszone von 20 m einzuhalten. Laut 
Art. 23 Abs. 2 BayStrWG können Ausnahmen von den Anbauverboten nach Abs. 1 zuge-
lassen werden, wenn dies die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, besonders wegen 
der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Bebauungsabsichten und Straßenbaugestal-
tung gestattet.  

Die Anbauverbotszone wird durch einen Abstand von 20 m zwischen Baugrenze und äu-
ßerem Fahrbahnrand der Staatsstraße 2025 eingehalten. Auf der Ostseite innerhalb des 
SO in Orientierung zur Staatsstraße 2025 ist jedoch die Anlage einer Einfriedung auch au-
ßerhalb der Baugrenze zulässig. Die Eingrünung auf einer Breite 4,5 m grenzt auf der Ost-
seite unmittelbar an die geplante Einfriedung außerhalb der Baugrenze an. Allgemein ist 
ein Abstand von 12,3 m bis 13,7 m zwischen der Eingrünung und dem äußeren Fahrbahn-
rand der Staatsstraße 2025 eingehalten. Für die Anbauverbotszone sowie die Vorgaben 
der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen (RPS 2009) ist lediglich die Heckenbepflan-
zung relevant. Der Abstand zwischen der Heckenbepflanzung und dem äußeren Fahrbahn-
rand beträgt 13,8 m bis 15,2 m. Der Mindestabstand von 7,5 m vom Fahrbahnrand der 
Staatsstraße zur Bepflanzung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter 
Berücksichtigung der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen (RPS 2009) wird einge-
halten. Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist damit nicht gegeben. 

Durch den Radweg im Zwischenbereich kann zudem davon ausgegangen werden, dass 
Bebauungsabsichten oder die Straßenbaugestaltung durch die Planung nicht einge-
schränkt werden. Des Weiteren verläuft die Staatsstraße geradlinig im Bereich der geplan-
ten PV-Anlage, wodurch Sichtverhältnisse nicht eingeschränkt werden. Auch geht mit der 
Anlage eines Zaunes innerhalb der Anbauverbotszone keine Verkehrsgefährdung einher. 
Die PV-Anlage inklusive Einfriedung wird darüber hinaus durch eine Eingrünung in die 
Landschaft eingebunden, welche zusätzlich auch als Sichtschutz dient. In Abstimmung mit 
der zuständigen Fachbehörde wird die Anbauverbotszone für die Einfriedung unterschrit-
ten. 
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Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Anlage eines Zaunes innerhalb der An-
bauverbotszone der Zulassung einer Ausnahme vom Bauverbot nach Art. 23 Abs.1 und 2 
BayStrWG bedarf. 

Die Größe der überbaubaren Grundstücksfläche beträgt ca. 43,7 ha. Die genaue Lage der 
Solarmodule und Betriebsgebäude richtet sich nach der konkreten Anlagenplanung. Durch 
die Beschränkung der maximal zulässigen Grundfläche für Betriebsgebäude (350 m²) wird 
die Versiegelung im Plangebiet minimiert. 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dies bedeutet, dass maximal 60 % des 
Baugrundstücks (Sondergebietsfläche) mit baulichen Anlagen überbaut bzw. von Solarmo-
dulen überdeckt werden darf. Hinsichtlich der Solarmodule ergibt sich die überdeckte Flä-
che durch eine Horizontalprojizierung der Module. Eine ausnahmsweise Überschreitung 
der GRZ auf maximal 70 % der Sondergebietsfläche ist gemäß § 19 BauNVO für Grundflä-
chen in Form von Zuwegungen, Zufahrten oder Ähnliches zulässig. 

Mit einer Höhenbeschränkung der Solarmodule auf max. 3,5 m und der Betriebsgebäude 
auf maximal 4 m wird sichergestellt, dass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild im 
Plangebiet und seiner Umgebung minimiert werden. 

10 Immissionsschutz 

Die Solarmodule der PV-Anlage arbeiten emissionsfrei und sind unempfindlich gegenüber 
Schalleinwirkungen von außen. Der Betrieb der erforderlichen Stringwechselrichter und 
Trafostation führt zu Schallemissionen. Durch eine Einhausung der Transformatoren sind 
diese Schallemissionen außerhalb des Plangebietes nicht wahrnehmbar. 

Stringwechselrichter arbeiten i. d. R. deutlich leiser als Zentralwechselrichter. Erfahrungs-
gemäß liegt bei vergleichbaren Anlagen das Betriebsgeräusch im Nennbetrieb bei ca. 
50 dB(A) in 1 m Entfernung. In der Nachtzeit arbeiten die Stringwechselrichter mangels 
Sonnenlichtes nicht.  

Erhebliche Lichtreflexionen durch die Solarmodule im Umfeld und daraus resultierende 
Blendwirkungen oder andere Beeinträchtigungen sind aufgrund der Lage und Exposition 
der PV-Anlage unwahrscheinlich. Mögliche Blendwirkungen auf die Staatsstraße 2025 wer-
den durch ein Blendgutachten untersucht und im weiteren Verfahren in die Bauleitplanung 
integriert. 

Das Plangebiet befindet sich abseits von Siedlungsflächen. Die nächstgelegenen Wohnbe-
bauungen sind das Gut Helmeringen ca. 700 m nördlich, der Hygstetter Hof ca. 700 m 
westlich, der Nenningshof ca. 1 km östlich und die Obere Haidhof-Siedlung ca. 1,6 km nord-
östlich. Weitere Siedlungsbereiche befinden sich weiter als 2,5 km entfernt. 

Durch Reflexionen auf Solarmodulen können grundsätzlich Blendwirkungen in der Umge-
bung entstehen. Demnach wurde ein Blendgutachten erstellt, mit Prüfung von möglichen 
Blendwirkungen auf umliegende schützenswerte Nutzungen, insbesondere der unmittelbar 
östlich verlaufenden Staatsstraße 2025, dem nördlich und östlich verlaufenden Hygstetter 
Weg sowie dem Freizeitgrundstück auf der Seeinsel im Norden und dem Hygstetter Hof im 
Westen. Maßgebend ist das dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte Blendgutachten 
der IBT 4Light GmbH in der Fassung vom 21. März 2025. 
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Die Berechnungen der Blendwirkungen für die Wohnbebauung sowie für das Freizeitgrund-
stück auf der Seeinsel erfolgte gemäß den LAI-Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen. Gemäß den LAI-Hinweisen liegt eine erhebliche Belästi-
gung an der Umgebungsbebauung dann vor, wenn die Immissionsdauer am maßgeblichen 
Einwirkort über den Werten von 30 Minuten pro Tag bzw. 30 Stunden pro Jahr liegt. Bei der 
Bewertung von Blendwirkungen in Richtung von KFZ-Führern wurde jeweils das relevante 
Sichtfeld bis maximal 30° Abweichung von der Hauptblickrichtung herangezogen. Weiter 
von der Hauptblickrichtung abweichende Blickwinkel wurden hinsichtlich der Blendwirkung 
als unkritisch eingeschätzt.  

In Richtung der Staatsstraße 2025 und dem überwiegenden Teil des Hygstetter Wegs wur-
den bei Untersuchung der geplanten Anlagengeometrie lediglich Reflexionen in Richtung 
der festgelegten Beobachter ermittelt, die außerhalb des für die Fahrer relevanten Sichtfel-
des liegen und die somit nicht als relevante Störung des Verkehrs einzuschätzen sind. 

Möglicherweise auftretende Reflexionen in Richtung der entfernten Beobachter auf dem 
Hygstetter Weg in Fahrtrichtung Nordwest und in Richtung des Freizeitgrundstücks auf der 
Seeinsel im nördlichen Teil der Anlage werden unter kleinen Blickwinkeldifferenzen zur 
Sonne gesehen, so dass diese durch die natürliche Direktblendung der Sonne überlagert 
werden und nicht als eigenständige Blendquelle wahrgenommen werden. Solche Reflexio-
nen sind nach dem zu Grunde liegenden Bewertungsverfahren nicht als Blendung zu qua-
lifizieren. 

Darüber hinaus wurden keine Sonnenstände ermittelt, die an diesem geografischen Stand-
ort und bei der untersuchten Anlage Blendreflexionen in die relevanten Richtungen erzeu-
gen können. 

Sichtschutzmaßnahmen sind an folgenden Stellen im nördlichen Teilbereich der Anlage 
notwendig, um die im Gutachten festgestellte, relevante Blendwirkung durch die Solarmo-
dule zu vermeiden: 

 

Abb. 18: Ausschnitt Blendschutzmaßnahmen, Blendgutachten IBT 4Light GmbH 

Erforderliche Sichtschutzmaßnahmen können in Form von entsprechend hohen und dich-
ten, im betreffenden Zeitraum belaubten Bepflanzungen oder durch bauliche Maßnahmen 
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am Zaun wie Wellblech- oder Kunststoffplatten, textiler Sicht- oder Sonnenschutz usw. re-
alisiert werden. 

Zusammenfassend sind bei Realisierung des geplanten Solarparks und bei Ausführung des 
im Vorfeld bzgl. der Blendung optimierten Konzeptes, der vorgesehenen Ausrichtung der 
Modulreihen sowie der o.g. Sichtschutzmaßnahmen in entsprechend wirksamer Höhe und 
Ausführung keine störenden oder unzumutbaren Blendwirkungen durch Sonnenlichtreflexi-
onen auf der Staatsstraße 2025, des östlich und nördlich der Anlage liegenden Hygstetter 
Wegs, dem Freizeitgrundstück auf der Seeinsel im Norden und auf dem Gelände des 
Hygstetter Hofs zu erwarten. 

Emissionen aus einer etwaigen landwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld sind für die Photo-
voltaik-Nutzung nicht relevant bzw. müssen toleriert werden. 

11 Artenschutz 

Unter Bezug auf § 1a Abs. 4 BauGB ist bei Bauleitplänen zu prüfen, ob durch die Planung 
eines Projektes Einflüsse auf geschützte Arten nach europäischem Artenschutzrecht ent-
stehen, die beim Vollzug des Bauleitplanes z.B. durch nachfolgende Bau- oder sonstige 
Genehmigungen Verstöße auslösen, die gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) verboten sind. Dementsprechend muss der Vollzug des Bauleitplanes so mög-
lich sein, dass u.a. folgende Vorgaben eingehalten sind (§ 44 BNatSchG): 

• Wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten nach BNatSchG darf nicht nach-
gestellt werden; sie dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden.   

• Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten dür-
fen, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten nicht erheblich gestört werden (eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert). 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur dürfen nicht entnommen, beschädigt oder zerstört werden.   

• Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur dürfen nicht entnommen werden; sie oder ihre Standorte dürfen nicht 
beschädigt oder zerstört werden (Zugriffsverbote). 

Die Fläche wird bislang intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt und weist keine Bäume 
oder Gehölze auf. Biotopstrukturen werden durch die Planung nicht tangiert. Dem Plange-
biet kommt jedoch aufgrund der vorhandenen Strukturen (intensiv landwirtschaftlich ge-
nutztes Ackerland) potenziell eine Funktion als Nahrungshabitat sowie als Lebensraum für 
bodenbrütende Feldvogelarten zu. Um einen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG bzw. 
ein Verstoß gegen Vorgaben des europäischen und nationalen Artenschutzes auszuschlie-
ßen wurden die Auswirkungen, der durch den Bebauungsplan zulässig werdenden Bebau-
ung, durch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung untersucht. Maßgebend sind die 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen 
zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“, Teilbereich Gundremmingen 
und Teilbereich Lauingen (Sieber Consult GmbH, 16. Januar 2025). 

Im Ergebnis konnten keine Fledermäuse, Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Tag- und 
Nachtfalter, Libellen, Käfer, Mollusken und Pflanzen nachgewiesen werden. 
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Dementsprechend liegen in Bezug auf die o.g. Arten keine artenschutzrechtlichen Konflikte 
vor. Die Gehölzbestände im Westen stellen zwar eine Fledermausleitlinie dar, diese werden 
durch das Vorhaben jedoch nicht tangiert und bleiben vollständig erhalten. Dementspre-
chend ist auch hier keine Betroffenheit gegeben. 

Innerhalb des Teilbereichs Gundremmingen wurden keine Artnachweise erbracht, welche 
artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen erfordern würden. Nördlich außerhalb des Teilbe-
reiches bestehen Brutvorkommen der Feldlerche sowie der Wiesenschafstelze, welche 
durch eine Verschiebung der Kulissenwirkung beeinträchtigt werden.  

Folgende Artvorkommen befinden sich innerhalb des Teilbereiches Lauingen sowie dessen 
Kulissenwirkung:  

• Vier Feldlerchenreviere sowie ein Revier der Wiesenschafstelze innerhalb des Plange-
bietes 

• Ein Revier der Feldlerche im Norden der geplanten Anlage innerhalb eines 50 m-Kor-
ridors 

Die überplanten Revierzentren sowie das Revier im Kulissenbereich des Teilbereichs Lau-
ingen sind demnach artenschutzrechtlich zu kompensieren (CEF-Maßnahme). Auch das 
Revier der Wiesenschafstelze liegt innerhalb des Plangebietes und wird durch das Vorha-
ben verloren gehen. Aufgrund vergleichbarer Habitatansprüche lässt sich der Verlust des 
Schafstelzen-Reviers in Kombination mit dem Verlust der Feldlerchenreviere kompensie-
ren. 

 

Abb. 19: Grundstück der artenschutzrechtlichen Maßnahme des Bebauungsplanes Teilbereich Lauingen (Do-
nau) im Norden (rot), Teilbereich Lauingen (gelb), Teilbereich Gundremmingen (blau) o. M. 
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Da die Reviere zwar von beiden Vorhaben beeinträchtigt werden, jedoch nicht zweifach 
ausgeglichen werden müssen, wird auf eine Darstellung von artenschutzrechtlichen Ersatz-
maßnahmen für den vorliegenden Bebauungsplan des Teilbereichs Gundremmingen ver-
zichtet. Im Rahmen des Bebauungsplanes für den Teilbereich Lauingen (Donau) sind ent-
sprechende CEF-Maßnahmen festgesetzt. Etwaige Wechselwirkungen oder Beeinträchti-
gungen für die artenschutzrechtlichen Maßnahmen auf Ebene des Bebauungsplanes für 
den Teilbereich Lauingen sind durch die vorliegende Planung ausgeschlossen. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung 
der aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen (V1 Bauzeitenbeschränkung, V2 Amphibien-
schutz, V3 Erhalt von Wanderkorridoren) und der im Bebauungsplan des Teilbereichs Lau-
ingen festgesetzten Ersatzmaßnahmen weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
noch für europäische Vogelarten oder Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind. Eine Ausnahme-
prüfung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. Eine Un-
zulässigkeit des Eingriffes nach § 15 Abs. 5 BNatSchG auf Grund von artenschutzrechtli-
chen Konflikten liegt damit nicht vor. 

Entsprechende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind Ziff. 18.7.1 zu entneh-
men.  

Weitere detaillierte Informationen sind den speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen 
zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“, Teilbereich Gundremmingen 
und Teilbereich Lauingen (Sieber Consult GmbH, 16. Januar 2025) zu entnehmen. 

12 FFH-Vorprüfung 

Rd. 300 m westlich befindet sich das FFH-Gebiet „Donau-Auen zwischen Thalfingen und 
Höchstädt“ (DE7428301), das Vogelschutzgebiet „Donauauen“ (DE7428471) sowie das 
Landschaftsschutzgebiet „Schutz von Landschaftsteilen der Donau-Auen sowie des Spei-
chersees der Staustufe Faimingen“ (LSG-00232.01). 

Aufgrund der Nutzung als PV-Anlage mit entsprechend geringer Beeinträchtigungsintensi-
tät ist nicht erkennbar, dass die einschlägigen Schutz- und Erhaltungsziele von Na-
tura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes erheblich betroffen sein 
könnten. Vorsorglich wurde jedoch eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Maßgebend ist die 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte FFH-Vorprüfung der Kling Consult GmbH in der 
Fassung vom 6. Juni 2025.  

Es sind keine Beeinträchtigungen durch den geplanten Solarpark, insbesondere dem Wirk-
faktor Blendung gegeben. Auch kumulative Wirkungen mit geplanten Vorhaben im Umfeld 
können ausgeschlossen werden. 

Die FFH-Vorprüfung kommt somit zu dem Ergebnis, dass es vorhabenbedingt, nicht zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete sowie ihrer Schutz- und Un-
terhaltungsziele kommen wird. Eine weitergehende Verträglichkeitsprüfung im Sinne des § 
34 Abs. 1 BNatSchG ist im Rahmen der Bauleitplanverfahren somit nicht erforderlich. 

13 Brandschutz 

Wegen der nur geringen Brandlast der Photovoltaikanlage kann der erforderliche Brand-
schutz über die örtliche Feuerwehr sichergestellt werden. Als Rettungsweg stehen die an 
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das Plangebiet angrenzenden und allgemein als Erschließung dienenden Wirtschaftswege 
und öffentlichen Straßen zur Verfügung. 

Auf die Einhaltung der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken" und der 
eingeführten Technischen Regel „Richtlinien für die Flächen der Feuerwehr“ ist zu achten. 

Die Zufahrt zu Transformatorenanlagen und Betriebsgebäuden muss für die Feuerwehr 
möglich sein, Wechselrichter an Solarpanelen müssen für die Feuerwehr zur Brandbe-
kämpfung und Freischaltung fußläufig erreichbar sein. 

Um einen Ansprechpartner im Schadendfall erreichen zu können, ist am Zufahrtstor deut-
lich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen für die bauliche Anlage anzu-
bringen und der örtlichen Feuerwehr mitzuteilen.  

Adresse und Erreichbarkeit des zuständigen Energieversorgungsunternehmens ist der ört-
lichen Feuerwehr mitzuteilen. 

14 Denkmalschutz 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich gemäß 
Information des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) die Bodendenkmäler 
„Straße der römischen Kaiserzeit“ (Aktennummer D-7-7428-0307 bzw. D-7-7428-0195) und 
„Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ (Aktennummer D-7-7428-0192). Der 
betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstücke sowie Unternehmer 
und Leiter der Arbeiten) wird hiermit auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von 
Bodendenkmälern nach Art. 7 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) hin-
gewiesen. 

Art. 7 Abs. 1 BayDSchG: Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder 
zu einem anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er 
weiß oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Boden-
denkmäler befinden, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit dies 
zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist. 

Weitere eventuell zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG). Wer demnach Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegenstände 
und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu 
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt 
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

15 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Risikogebietes außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten (HQextrem) gemäß § 78b Abs. 1 WHG der Donau sowie innerhalb eines was-
sersensiblen Bereichs. 
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Eine Gefahr von Leben und Gesundheit im Falle eines Hochwassers kann in Bezug auf das 
Sondergebiet „Photovoltaik“ ausgeschlossen werden. Im Sondergebiet ist lediglich die Er-
richtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage samt Nebeneinrichtungen zulässig. Bauliche 
Anlagen, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt wären, sind nicht zulässig. Mit dem 
Aufenthalt von Menschen im Sondergebiet ist nur in der Errichtungs-/Rückbauphase sowie 
zu Wartungsarbeiten zu rechnen. Diese Arbeiten werden naturgemäß jedoch nicht ausge-
führt, wenn eine akute Hochwassergefahr besteht. 

Auch erhebliche Sachschäden können weitestgehend ausgeschlossen werden. Vorsorglich 
wird jedoch eine hochwasserangepasste Bauweise sowie der Abschluss einer Elementar-
schadensversicherung empfohlen. 

Es wird festgesetzt, dass sich die Modulunterkante der Solarmodule in einem Abstand von 
mindestens 1 m über dem Gelände befinden muss. Sollte es bei einem Hochwasser trotz-
dem zu Schäden kommen, betreffen diese allein die PV-Anlage und fallen somit ins Risiko 
des Anlagenbetreibers. Schäden für Dritte sind nicht zu erwarten. Damit haben die Darstel-
lungen der Hochwassergefahrenfläche HQextrem sowie des wassersensiblen Bereiches 
keine Auswirkung auf das Vorhaben. 

16 Flächeninanspruchnahme 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sollen die Gemeinden und Städte alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt einer möglichst 
geringen Flächeninanspruchnahme optimieren (LEP 3.1). Dabei sollen die Gemeinden alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt einer möglichst 
geringen Flächeninanspruchnahme optimieren. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt werden. 

Um diesen landesplanerischen Zielen gerecht zu werden und die Belange des Umwelt-
schutzes adäquat in die Bauleitplanung zu integrieren, wurde die Bauleitplanung im Sinne 
eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden erarbeitet. Adäquate Festsetzungen im 
Bebauungsplan sichern einen weitestgehend reduzierten Flächenverbrauch unter Berück-
sichtigung der spezifischen Anforderungen einer Nutzung als PV-Anlage und den Erforder-
nissen der Energiewende. 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich (Ackerland) genutzt. Durch die Pho-
tovoltaiknutzung wird demnach die Fläche des Plangebietes der landwirtschaftlichen Nut-
zung und damit der Nahrungsmittelproduktion weitgehend entzogen. Photovoltaikanlagen 
haben jedoch nur eine begrenzte Betriebsdauer. Nach Beendigung der Photovoltaiknut-
zung kann das Plangebiet wieder als Fläche für die Landwirtschaft als Acker genutzt wer-
den. Die Anlage kann komplett zurückgebaut werden. Unabhängig davon kann eventuelles 
Mahdgut aus dem während der Photovoltaiknutzung grünlandgenutzten Plangebiet einer 
landwirtschaftlichen Verwertung als Futtermittel zugeführt werden oder für eine Schafbe-
weidung genutzt werden. 
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Zur Verhinderung einer Belastung des Bodens/des Grundwassers wird festgesetzt, dass 
Rammpfosten mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit (z.B. einer Zinkmagnesium-Be-
schichtung) zu verwenden sind. Damit wird einem dem heutigen Stand der Technik ent-
sprechenden Korrosionsschutz Rechnung getragen und gleichzeitig der Zinkabtrag auf ein 
Minimum reduziert. Ebenfalls wird eine Überwachung der Baumaßnahmen durch eine bo-
denkundliche Baubegleitung empfohlen, um negative Auswirkungen auf den Boden bei der 
Baumaßnahme zu vermeiden. 

17 XPlanung Standard 

Im Jahre 2017 wurde XPlanung als verbindlicher Standard im Bau- und Planungsbereich 
vom IT-Planungsrat, welcher durch Bund, Länder und die kommunalen Spitzenverbände 
getragen wird, beschlossen. Der Standard XPlanung ermöglicht in erster Linie einen ver-
lustfreien Datenaustausch zwischen den Akteuren in Planungsverfahren. XPlanung basiert 
auf internationalen Standards und findet in der INSPIRE Datenspezifikation zum Thema 
Bodennutzung im Annex III der INSPIRE Richtlinie Anwendung. Ab dem Jahr 2023 ist XPla-
nung als verbindlicher Standard für Planungsverfahren bzw. raumbezogene Planwerke der 
Bauleit- und Landschaftsplanung sowie Raumordnung anzuwenden. Der Bebauungsplan 
ist auf Grundlage des standardisierten Datenaustauschformat XPlanung erstellt. 

18 Umweltbericht 

18.1 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umwelt-
prüfung durchzuführen, in der die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB gewürdigt werden. Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-
zes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht den Bauleitplänen beizufügen. Der 
Konkretisierungsgrad der Aussagen im Umweltbericht entspricht dem jeweiligen Planungs-
zustand, im vorliegenden Fall der verbindlichen Bauleitplanung. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Der Umweltbericht wird 
durch die Auswertung der im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung eingehenden Stel-
lungnahmen ergänzt. Im weiteren Verfahren wird der Umweltbericht durch die im Rahmen 
der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingehenden Stellungnahmen vervollständigt. 

18.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes 

Ein Projektentwickler beabsichtigt im Norden der Gemeinde Gundremmingen sowie im Sü-
den der Stadt Lauingen (Donau) die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung (SO) „Photovoltaik“ im Bereich einer bisher als Ackerland genutzten Flä-
che. Das Plangebiet umfasst ca. 55,4 ha (inklusive Eingrünung), wovon rd. 10,3 ha inner-
halb des Gemeindegebietes der Gemeinde Gundremmingen sowie rd. 45,1 ha innerhalb 
des Stadtgebietes der Stadt Lauingen (Donau) liegen. Innerhalb dieses Sondergebietes 
werden Solarmodule in aufgeständerter Bauweise installiert, die der Gewinnung von rege-
nerativer Energie dienen. 

Die Verfahren für die unmittelbar aneinander angrenzenden Flächen der Stadt Lauingen 
(Donau) und der Gemeinde Gundremmingen finden zeitgleich statt. 



 Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 Projekt-Nr. 6159-405-KCK 

6159_G_BP_Teil_C_Begr_Ub_E.docx Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“ Seite 38 von 61 
erstellt: kko Gemeinde Gundremmingen, Stadt Lauingen (Donau) 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Ausweisung eines SO „Photovoltaik“ geschaffen. 

Weitere Informationen zum Inhalt des Bebauungsplanes sind der Begründung zu entneh-
men. 

18.3 Planungsbezogene Ziele des Umweltschutzes 

Nachfolgend werden die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes dargestellt, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind. Es wird 
dargelegt, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungspla-
nes berücksichtigt wurden: 

• Bundesimmissionsschutzgesetz 

Vorhabenrelevante Ziele des Umweltschutzes: 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, dem Boden, dem Wasser, der Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und Vorbeugen der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Durch das geplante Sondergebiet sind keine besonderen Immissionsbelastungen zu 
erwarten. Durch ein Blendgutachten wird eine mögliche Blendwirkung auf die östlich 
verlaufende Staatsstraße 2025 untersucht. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
im weiteren Verfahren in die Bauleitplanung integriert. 

• Bundesnaturschutzgesetz 

Vorhabenrelevante Ziele des Umweltschutzes: 

Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind zu vermeiden, zu minimieren und 
falls erforderlich auszugleichen. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Durch die Einhaltung der Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens aus den Hin-
weisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zur baupla-
nungsrechtlichen Eingriffsregelung ist kein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf 
gegeben. 

• Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Vorhabenbezogene Ziele des Umweltschutzes: 

Als relevantes Ziel der Landesplanung ist die verstärkte Nutzung regenerativer Ener-
gien zu nennen. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Dem Ziel der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien wird entsprochen. 

• Regionalplan der Region Donau-Iller 

Vorhabenrelevante Ziele des Umweltschutzes: 

Im Regionalplan Donau-Iller ist für das Plangebiet ein Vorbehaltsgebiet für Landwirt-
schaft dargestellt. 
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Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Durch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage wird die Fläche zwar in Anspruch genom-
men, diese Inanspruchnahme ist jedoch auf die Betriebszeit (rd. 30 Jahre) der Anlage 
beschränkt. Durch die Anlage wird keine Fläche versiegelt und sie kann rückstandslos 
zurückgebaut und entfernt werden. Die Fläche steht nach erfolgter Nutzung als Son-
dergebiet Photovoltaik wieder der Landwirtschaft zur Verfügung. 

• Regionalplan der Region Augsburg 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Im Regionalplan der Region Augsburg sind für das Plangebiet keine konkreten um-
welt- und flächenbezogenen Ziele der Raumordnung und Landesplanung enthalten. 

• Rechtswirksamer Flächennutzungsplan 

Vorhabenbezogene Ziele des Umweltschutzes: 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Gundremmingen stellt das 
Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft mit besonderer ökologischer Bedeutung 
dar. Zusätzlich sind Flächen mit Bindung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern im 
Westen des Plangebiets sowie ein Gebiet zur Förderung von extensiv genutzten Puf-
ferstreifen entlang von Gräben und Bächen (zur Biotopvernetzung/zum Grundwasser-
schutz) dargestellt. Durch das Plangebiet verläuft das Bodendenkmal D7 (Römer-
straße Faimingen-Aislingen). 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Lauingen stellt die Flächen des 
Plangebiets als Flächen für die Landwirtschaft dar. Zusätzlich sind ein Bodendenkmal 
sowie zwei Abschnitte eines Vorranggebiets für den Hochwasserabfluss und -rückhalt 
(Vorranggebiet Hochwasser) innerhalb des Geltungsbereichs dargestellt. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Da der Bebauungsplan nicht aus den Flächennutzungsplänen entwickelt werden 
kann, werden die Flächennutzungspläne im Parallelverfahren geändert. 

18.4 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 
(Basisszenario) 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Großlandschaft „Alpenvorland“, in der natur-
räumlichen Haupteinheit „Donau-Iller-Lech-Platten“ (D64), Einheit „Donauried“ (045). Das 
Plangebiet befindet sich laut Daten der potenziellen natürlichen Vegetation des Bundesam-
tes für Naturschutz innerhalb des Gebietes des Feldulmen-Eschen-Auenwaldes mit Grau-
erle im Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald. Darüber hinaus befindet sich, laut der 
Waldfunktionskarte des Geoportals Bayern, nordwestlich des Plangebietes ein Schutzwald 
für Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvollen Waldbestand. 

18.5 Voraussichtliche Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass keine Änderung des Um-
weltzustandes gegenüber dem aktuellen Zustand stattfindet, die Fläche wird weiterhin land-
wirtschaftlich voraussichtlich als Ackerland genutzt. 
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18.6 Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Im Rahmen der Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung werden die möglichen Auswirkungen während der Bau- und Be-
triebsphase des geplanten und möglichen Vorhabens in Bezug auf die Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 a) bis i) BauGB beschrieben. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt 
verbal argumentativ (gering, mittel, hoch). Die einzelnen baubedingten, anlagenbedingten 
und betriebsbedingten Wirkfaktoren inklusive der konkreten Auswirkungen auf die einzel-
nen Schutzgüter werden in den nachfolgenden Kapiteln behandelt. 

18.6.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestandsaufnahme 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Biotope oder Schutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes.  

Nördlich unmittelbar an das Plangebiet angrenzend befindet sich das Biotop „Feuchtwald 
und Röhricht an Baggerseen nordöstlich Hygstetterhof.“ (Biotophauptnummer 7428-0047; 
Biotopteilflächennummer 7428-0047 -001), rd. 5 m südwestlich befindet sich das Biotop 
„Nasswiese nordöstlich Kernkraftwerk Gundremmingen“ (Biotophauptnummer 7428-1060; 
Biotopteilflächennummer 7428-1060-001), rd. 100 m und 115 m nordwestlich befinden sich 
die Biotope „Feuchtwald und Röhricht an Baggerseen nordöstlich Hygstetterhof.“ (Bio-
tophauptnummer 7428-0047; Biotopteilflächennummer 7428-0047-002 bzw. -003).  

Weitere Biotope im Umfeld des Plangebietes befinden sich in einer Entfernung von mehr 
als 300 m. 

Laut der Waldfunktionskartierung befindet sich nordwestlich des Plangebietes ein Schutz-
wald für Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvollen Waldbe-
stand. 

Rd. 300 m westlich befindet sich das FFH-Gebiet „Donau-Auen zwischen Thalfingen und 
Höchstädt“ (DE7428301), das Vogelschutzgebiet „Donauauen“ (DE7428471) sowie das 
Landschaftsschutzgebiet „Schutz von Landschaftsteilen der Donau-Auen sowie des Spei-
chersees der Staustufe Faimingen“ (LSG-00232.01). 

Laut Informationen des Landesamtes für Umwelt Bayern befindet sich kein Wildtierkorridor 
innerhalb oder unmittelbar angrenzend an das Plangebiet. 
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Abb. 20: Ausschnitt aus der Karte Wildtierlebensräume, Wildtierkorridor und Querungsmöglichkeiten für große 
Säugetierarten an Bundesfernstraßen in Bayern, o. M. 

Als bisheriger Offenlandlebensraum hat das Plangebiet eine grundsätzliche ökologische 
Bedeutung für zahlreiche Tierarten (Vögel, Kleinsäuger, Insekten). Aufgrund der intensiv 
landwirtschaftlichen Ackerlandnutzung der Fläche kommt dem Plangebiet jedoch haupt-
sächlich eine Funktion als Nahrungshabitat zu. 

Für bodenbrütende Feldvogelarten kommt dem Plangebiet aufgrund der vorhandenen 
Strukturen (intensiv landwirtschaftlich genutztes Ackerland) potenziell eine Funktion als 
Nahrungshabitat sowie als Lebensraum zu. Um eine Betroffenheit geschützter Arten sowie 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausschließen zu können, wurden vorsorglich 
faunistische Kartierungen durchgeführt. Im Ergebnis konnten keine Artvorkommen inner-
halb des Teilbereiches Gundremmingen festgestellt werden. Im Teilbereich Lauingen 
konnte das Vorkommen von vier Brutpaaren der Offenlandart Feldlerche sowie ein Brutpaar 
der Wiesenschafstelze bestätigt werden. Zusätzlich wurde außerhalb des Geltungsberei-
ches des Teilbereichs Lauingen im Norden innerhalb eines 50 m-Abstandes ein weiteres 
Brutpaar der Feldlerche gefunden. Fledermäuse, Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Tag- 
und Nachtfalter, Libellen, Käfer, Mollusken und Pflanzen konnten nicht nachgewiesen wer-
den. Die Gehölzbestände im Westen stellen eine Fledermausleitlinie dar. 

Weitere detaillierte Informationen sind den speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen 
zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“, Teilbereich Gundremmingen 
und Teilbereich Lauingen (Sieber Consult GmbH, 16. Januar 2025) zu entnehmen. 
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Auswirkungen: 

Durch die Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Anlage) wird das Plangebiet 
technisch überprägt und es kommt zu einem Entzug von intensiv landwirtschaftlich (Acker-
land) genutzten Flächen mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt. Die betroffenen Lebensräume (Ackerland) haben insgesamt eine 
eher geringe Bedeutung für den Naturhaushalt. Mit den in Ziff. 7.1 festgesetzten Eingrü-
nungsmaßnahmen wird eine Strukturanreicherung der Feldflur erzielt, weswegen die An-
siedlung neuer Arten und Lebensgemeinschaften gegenüber dem aktuellen Zustand positiv 
beeinflusst werden kann. Mit einer geeigneten Gestaltung der Einfriedung (z. B. Verzicht 
auf Zaunsockel) und Offenhalten eines bodennahen Streifens bleibt die Durchgängigkeit 
des Plangebietes trotz Zaunanlage z. B. auch für Kleinsäuger erhalten. 

Aufgrund der Nutzung als PV-Anlage mit entsprechend geringer Beeinträchtigungsintensi-
tät ist nicht erkennbar, dass die einschlägigen Schutz- und Erhaltungsziele von Na-
tura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes erheblich betroffen sein 
könnten. Vorsorglich wurde jedoch eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Maßgebend ist die 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte FFH-Vorprüfung der Kling Consult GmbH in der 
Fassung vom 6. Juni 2025.  

Es sind keine Beeinträchtigungen durch den geplanten Solarpark, insbesondere dem Wirk-
faktor Blendung gegeben. Auch kumulative Wirkungen mit geplanten Vorhaben im Umfeld 
können ausgeschlossen werden. 

Die FFH-Vorprüfung kommt somit zu dem Ergebnis, dass es vorhabenbedingt, nicht zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete sowie ihrer Schutz- und Un-
terhaltungsziele kommen wird. Eine weitergehende Verträglichkeitsprüfung im Sinne des § 
34 Abs. 1 BNatSchG ist im Rahmen der Bauleitplanverfahren somit nicht erforderlich. 

Genaue Erläuterungen sind Ziff.12 zu entnehmen. 

Rotwild ist für das Plangebiet laut der berechneten Lebensräume und Wanderrouten nicht 
relevant. Es befinden sich jedoch im weiteren Umfeld südlich des Plangebietes, westlich 
sowie südlich der Staatsstraße 2025 berechnete Luchs-Korridore. Dies betrifft insbeson-
dere die Waldflächen nordwestlich der Staatsstraße 2025 und westlich von Gundremmin-
gen sowie die Waldflächen nordöstlich von Gundremmingen. Aufgrund der bevorzugten 
Lebensraumbedingungen des Luchses sind mögliche Vorkommen im Bereich von dichten 
Waldflächen sowie von Waldrändern zu erwarten. Da sich die geplante PV-Anlage im Of-
fenland befindet ist die Relevanz der Fläche für den Luchs als unerheblich einzustufen. Des 
Weiteren ist davon auszugehen, dass die Staatsstraße durch ihre hohe Verkehrsfrequenz 
ein bestehendes Hindernis für mögliche Wanderrouten darstellt und demnach keine Rele-
vanz für Wildtiere, insbesondere dem Luchs hat. Des Weiteren sind laut Daten des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt (Karla.Natur) innerhalb des Geltungsbereiches sowie im 
weiteren Umfeld keine Artvorkommen von Großsäugern, sowohl bezüglich des Rotwilds als 
auch der Luchse, bekannt. Eine Beeinträchtigung von Wildtieren durch die geplante Anlage 
ist nicht gegeben. Vorsorglich wird jedoch eine wolfsichere Einfriedung empfohlen. 

Die geplante Photovoltaikanlage bewirkt eine großflächige technische Überprägung von 
Ackerflächen. Eine Betroffenheit der vorhandenen Offenlandarten kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde vorsorglich eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung inklusive faunistischer Kartierungen durchgeführt. 



 Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 Projekt-Nr. 6159-405-KCK 

6159_G_BP_Teil_C_Begr_Ub_E.docx Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“ Seite 43 von 61 
erstellt: kko Gemeinde Gundremmingen, Stadt Lauingen (Donau) 

Innerhalb des Teilbereichs Gundremmingen wurden keine Artnachweise erbracht, welche 
artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen erfordern würden. Nördlich außerhalb des Teilbe-
reiches bestehen Brutvorkommen der Feldlerche sowie der Wiesenschafstelze, welche 
durch eine Verschiebung der Kulissenwirkung beeinträchtigt werden. Die oben beschriebe-
nen Artvorkommen befinden sich innerhalb des Teilbereiches Lauingen sowie dessen Ku-
lissenwirkung.  

Da das Plangebiet des Teilbereichs Gundremmingen lediglich den südlichen Teil der Ge-
samtplanung darstellt und unmittelbar nördlich im Stadtgebiet Lauingen (Donau) die PV-
Anlage fortgeführt wird, sind im Bebauungsplan des Teilbereichs Lauingen (Donau) ent-
sprechende CEF-Maßnahmen festgesetzt.  

Da die Reviere zwar von beiden Vorhaben beeinträchtigt werden, jedoch nicht zweifach 
ausgeglichen werden müssen, wird auf eine Darstellung von artenschutzrechtlichen Ersatz-
maßnahmen für den Bebauungsplan des Teilbereichs Gundremmingen verzichtet. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung 
der aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen (V1 Bauzeitenbeschränkung, V2 Amphibien-
schutz, V3 Erhalt von Wanderkorridoren) und der im Bebauungsplan des Teilbereichs Lau-
ingen festgesetzten Ersatzmaßnahmen weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
noch für europäische Vogelarten oder Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.v.m Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind. Eine Ausnahme-
prüfung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. Eine Un-
zulässigkeit des Eingriffes nach § 15 Abs. 5 BNatSchG auf Grund von artenschutzrechtli-
chen Konflikten liegt damit nicht vor. 

Entsprechende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind Ziff. 18.7.1 zu entneh-
men.  

Weitere detaillierte Informationen sind den speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen 
zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“, Teilbereich Gundremmingen 
und Teilbereich Lauingen (Sieber Consult GmbH, 16. Januar 2025) zu entnehmen. 

Unter Ziff. 18.7 sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Wirkungen 
beschrieben. 

Der durch die Planung bedingte Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild ist gemäß 
§ 1a Abs. 3 BauGB auszugleichen. Bei der Bauleitplanung werden die Voraussetzungen 
des vereinfachten Verfahrens aus den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr zur bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung eingehalten. 
Dementsprechend liegt keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts vor und es 
entsteht kein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf. Genaue Erläuterungen sind Ziff. 8.3 
(Gundremmingen) und Ziff. 9.3 (Lauingen) zu entnehmen.  

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: gering 
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18.6.2 Schutzgut Boden und Fläche 

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rd. 55,4 ha, ist unversiegelt und unterliegt anthro-
pogener Veränderung durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung (Ackerland). Dem-
entsprechend ist das Bodengefüge bereits vorbelastet. 

Der südliche Teilbereich des Plangebietes innerhalb der Gemeinde Gundremmingen liegt 
in einem regionalplanerischen Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft und im Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Gundremmingen ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-
schaft mit besonderer ökologischer Bedeutung dargestellt. 

Das Plangebiet liegt gemäß der Übersichtsbodenkarte des Bayerischen Landesamtes für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung fast ausschließlich auf kalkhaltiger Vega aus 
Carbonatschluff und zu geringem Anteil auf Carbonatsand bis -lehm (Auensediment). 

Im Rahmen der Anlagenplanung wurde eine Baugrunderkundung durchgeführt. Maßge-
bend ist der dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte geotechnische Bericht in der Fas-
sung vom 24. Januar 2025 (BauGrund Süd). Gemäß geotechnischem Bericht folgen unter-
halb eines geringmächtigen Mutterbodens feinkörnige, bindige Aueablagerungen (schwach 
sandiges bzw. sandiges Schluff – Ton – Gemisch), die lokal organische Bestandteile ent-
halten. Unterhalb der Aueablagerungen folgen Flussschotter (sandiges bzw. stark sandi-
ges, schwach schluffiges Fein- bis Grobkies). Durch ihren Entstehungsprozess bedingt kön-
nen innerhalb der angetroffenen Schichten Grobkomponenten (Steine) vorkommen. 

Böden erfüllen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) verschiedene Bo-
denfunktionen, die die Wertigkeit eines Bodens maßgeblich bestimmen (siehe nachfol-
gende Tabelle). 

Tab. 1: Bodenfunktionsbewertung nach BBodSchG 

Bodenfunktion Bewertung 

Nutzungsfunktion (Nah-
rungsmittelproduzent) 

Gemäß Bodenfunktionskarte besitzen die Böden im Unter-
suchungsgebiet eine mittlere bis hohe natürliche Ertrags-
fähigkeit (Klasse 3 und 4) und damit eine mittlere bis 
hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit. 

Kreislauffunktion (Grund-
wasserneubildung & Was-
serrückhaltevermögen) 

Die Böden weisen gemäß UmweltAtlas eine geringe bis 
mittlere Grundwasserneubildung sowie ein sehr hohes 
Wasserrückhaltevermögen bei Niederschlagsereignissen 
auf. Insgesamt wird die Kreislauffunktion daher als mittel 
eingeschätzt. 

Ökologische Regelungs-
funktionen (Schadstofffilter 
und -puffer) 

Die Böden im Plangebiet weisen gemäß UmweltAtlas ein 
sehr hohes Rückhaltevermögen für anorganische Schad-
stoffe auf. Für organische Schadstoffe weisen die Böden 
im Plangebiet gemäß UmweltAtlas ein geringes Rückhal-
tevermögen auf. Insgesamt werden daher die ökologi-
schen Regelungsfunktionen als mittel bis hoch einge-
schätzt.  
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Bodenfunktion Bewertung 

Archivfunktion (Natur- und 
Kulturgeschichte) 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich die Bodendenk-
mäler: 

• Straße der römischen Kaiserzeit“ (D-7-7428-0307 bzw. 
D-7-7428-0195) 

• „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ (D-
7-7428-0192) 

Für das Plangebiet sind keine Geotope gelistet sowie 
keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. 
Aufgrund der belegten archäologischen Relevanz ist die 
Archivfunktion als hoch zu bewerten. 

Gemäß Daten des UmweltAtlas Bayern weist der Boden insgesamt eine mittlere bis hohe 
Funktionserfüllung auf. Durch die geplante PV-Anlage ist jedoch nur ein punktueller Eingriff 
durch die Dreh- bzw. Rammfundamente gegeben, welcher jedoch keine tieferen Boden-
schichten erreicht. Nach telefonischer Rückmeldung des Landesamtes für Denkmalpflege 
sind die Auswirkungen durch Solarmodule gegenüber der derzeitigen Nutzung als intensiv 
landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche und der damit einhergehenden Bearbeitung, bei-
spielsweise durch Pflügen, sowie der Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Maschi-
nen für die Bodendenkmäler als nicht erheblich einzustufen. Des Weiteren ist eine vollstän-
dige Versiegelung von Bodenfläche auf die Betriebsgebäude begrenzt. Im gesamten Son-
dergebiet ist lediglich eine Überdeckung von Bodenfläche durch die Solarmodule gegeben. 
Zusätzlich können die Solarmodule nach der Betriebszeit (rd. 30 Jahre) rückstandslos ent-
fernt werden. Der Boden bleibt somit in seiner Wertigkeit erhalten, um eine Wiederauf-
nahme der landwirtschaftlichen Nutzung im Anschluss an die Betriebszeit Der Freiflächen-
solaranlage zu gewährleisten. Des Weiteren werden die Auswirkungen durch die Verwen-
dung von Rammpfosten mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit (z.B. Zinkmagnesium-Be-
schichtung) sowie durch den Abstand der Modulunterkante zur Geländeoberfläche von 
1,0 m möglichst geringgehalten. Auf einen schutzgutspezifischen Ausgleich wird aufgrund 
des geringen Eingriffs in den Boden verzichtet. 

Laut Informationen des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth sind im Bereich der geplanten 
Anlagen keine Grundstücksflächen im Kataster gem. Art. 3 Bayerisches Bodenschutzge-
setz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Boden-
veränderungen besteht 

Auswirkungen: 

Es ist davon auszugehen, dass die bisherige intensiv landwirtschaftliche Nutzung durch 
Düngemitteleinsatz (auch Gülle), den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das regelmä-
ßige Befahren der Fläche mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen (Verdichtung führt 
zu Reduzierung des Wasserrückhalts) zu bodenchemischen und bodenphysikalischen Ver-
änderungen geführt hat. Der Boden ist insofern vorbelastet. Durch die Errichtung der PV-
Anlage gehen Bodenfunktionen nur in geringem Umfang verloren. Eine Versiegelung der 
Bodenoberfläche ist ausschließlich auf die Grundfläche der Betriebsgebäude begrenzt, die 
übrigen Flächen des Plangebietes werden von den auf Modulträgern montierten Solarmo-
dulen lediglich überdeckt. Eine Düngung und regelmäßiges Befahren der Fläche finden 
nicht mehr statt. Die Verankerungen der Modulträger im Boden lassen sich nach Ablauf der 
Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage von rd. 30 Jahren rückstandsfrei entfernen. Weitere 
Auswirkungen beziehen sich auf Bodenverdichtungen während der Bauphase (Ziff.18.6.9). 
Durch die Einhaltung der im Bebauungsplan enthaltenen grundlegenden 
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Bodenschutzmaßnahmen bei Bautätigkeiten können die Bodenverdichtungen möglichst 
geringgehalten werden. Vorsorglich wird jedoch eine bodenkundliche Baubegleitung emp-
fohlen. 

Gemäß des Regionalplans Donau-Iller sollen Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft von 
landwirtschaftsfremden Nutzungen möglichst freigehalten werden. Durch eine Freiflächen-
Photovoltaikanlage wird die Fläche zwar in Anspruch genommen, diese Inanspruchnahme 
ist jedoch auf die Betriebszeit (rd. 30 Jahre) der Anlage beschränkt. Durch die Anlage wird 
keine Fläche versiegelt und sie kann rückstandslos zurückgebaut und entfernt werden. Die 
Fläche steht nach erfolgter Nutzung als Sondergebiet Photovoltaik wieder der Landwirt-
schaft zur Verfügung. 

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist die zustän-
dige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungs-
pflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG). Auf den „Mustererlass zur Berücksichti-
gung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung 
und im Baugenehmigungsverfahren“ der ARGEBAU, der mit IMS vom 18.04.02, Az. IIB5-
4611.110-007/91, der in Bayern verbindlich eingeführt wurde, wird verwiesen. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Boden und Fläche: mittel 

18.6.3 Schutzgut Wasser 

Bestandsaufnahme 

Innerhalb sowie im weiteren Umfeld des Plangebietes befindet sich kein Trinkwasser-
schutzgebiet. Das Plangebiet liegt, wie auch der weitläufig umgebende Raum, in einem 
Einzugsgebiet der Wasserversorgung. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQextrem der Donau 
sowie innerhalb eines wassersensiblen Bereichs. 

Der nördliche Teilbereich des Plangebietes innerhalb des Stadtgebietes von Lauingen (Do-
nau) befindet sich laut den Darstellungen des Regionalplans Augsburg innerhalb eines fest-
gesetzten Überschwemmungsgebietes. In der Verordnung des Landratsamtes Dillingen a. 
d. Donau vom 18.02.2021 liegt das Plangebiet deutlich außerhalb des Geltungsbereiches. 

Natürliche Oberflächengewässer (sowohl Still- als auch Fließgewässer) befinden sich nicht 
innerhalb des Plangebietes. Westlich angrenzend verläuft außerhalb des Plangebiets ein 
Graben, nördlich des Plangebietes befinden sich einige Baggerseen. 

Niederschlagswasser versickert bisher über die belebte Bodenzone.  

Zum Grundwasserspiegel sind keine Informationen vorhanden. Im Rahmen der Anlagen-
planung wurde jedoch eine Baugrunderkundung (BauGrund Süd, 24.1.2025) durchgeführt. 
Verfahrensbedingt konnte innerhalb der Kleinrammbohrungen kein Grundwasserspiegel 
gemessen werden. Das Bodenmaterial (insbesondere die Flussschotter) wurde jedoch 
wassergesättigt erbohrt. Die Flussschotter stellen darüber hinaus einen potenziellen Poren-
grundwasserleiter dar. Laut des geotechnischen Berichts (BauGrund Süd, 24.1.2025) ist 
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nach langanhaltenden Niederschlagsereignissen ein Auftreten von Schichtwasser wahr-
scheinlich, welches sich partiell innerhalb von durchlässigeren Lagen einstauen kann. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich potenzielle Fließwege mit überwiegend mäßigem 
und mittlerem Abfluss bei Starkregen sowie in einem östlichen Bereich und dem südwestli-
chen Randbereich potenzielle Fließwege mit starkem Abfluss bei Starkregen (Abb. 21:). 

 

Abb. 21: Potenzielle Fließwege bei Starkregen für den Teilbereich Gundremmingen (blau) und Lauingen 
(gelb), o. M. 

Auswirkungen: 

Durch die PV-Anlage kommt es gegenüber dem bisherigen Zustand nicht zu einer Verän-
derung des Versickerungsverhaltens von Niederschlagswasser. Auswirkungen auf das 
Grundwasserdargebot sind daher nicht zu erwarten. Durch die Verankerung der Modul-
träger mittels Ramm- oder Drehfundamenten wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. 
Aufgrund der Festsetzung einer Modulunterkante ist die PV-Anlage unempfindlich gegen-
über evtl. bei Starkregenereignissen auftretenden Überflutungen. Eine stoffliche Belastung 
von Niederschlagswasser durch den Betrieb der PV-Anlage tritt nicht auf. Gegenüber der 
bisher erfolgten ackerbaulichen Bewirtschaftung werden künftig keine organischen und an-
organischen Nährstoffe bzw. Pflanzenschutzmittel auf den Flächen ausgebracht. Die Be-
lastung des Grundwassers mit solchen Stoffen wird sich dadurch verringern. Der Einsatz 
von chemischen Reinigungsmitteln ist nicht vorgesehen. Eine Reinigung der PV-Module 
hat ausschließlich mit Wasser ohne Zusätze zu erfolgen. 

Eine Gefahr von Leben und Gesundheit im Falle eines Hochwassers kann in Bezug auf das 
Sondergebiet „Photovoltaik“ ausgeschlossen werden. Im Sondergebiet ist lediglich die Er-
richtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage samt Nebeneinrichtungen zulässig. Bauliche 
Anlagen, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt wären, sind nicht zulässig. Mit dem 
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Aufenthalt von Menschen im Sondergebiet ist nur in der Errichtungs-/Rückbauphase sowie 
zu Wartungsarbeiten zu rechnen. Diese Arbeiten werden naturgemäß jedoch nicht ausge-
führt, wenn eine akute Hochwassergefahr besteht. 

Auch erhebliche Sachschäden können weitestgehend ausgeschlossen werden. Vorsorglich 
wird jedoch eine hochwasserangepasste Bauweise sowie der Abschluss einer Elementar-
schadensversicherung empfohlen. 

Es wird festgesetzt, dass sich die Modulunterkante der Solarmodule in einem Abstand von 
mindestens 1 m über dem Gelände befinden muss. Hierdurch ist die PV-Anlage unemp-
findlich gegenüber evtl. bei Starkregenereignissen auftretenden Überflutungen, eine Behin-
derung/Verstärkung/Veränderung des natürlichen Ablaufs wild abfließenden Wassers wird 
damit verhindert. Mit dem vorgesehenen Abstand Unterkante Zaun zu Geländeoberfläche 
von rd. 0,15 m wird zudem gewährleistet, dass die Einzäunungen der geplanten Solaran-
lage auch bei auftretendem Treibgut im Hochwasserfall (Verklausungsgefahr) keine Ab-
flussbehinderung erzeugen. Lediglich die vorgesehenen Trafos stellen eine Versiegelung 
des Bodens dar. Dies spielt jedoch aufgrund der nur kleinräumigen Ausbreitung eine unter-
geordnete Rolle und führt zu keiner maßgeblichen Veränderung des natürlichen Ablaufs 
wild abfließenden Wassers. 

Sollte es bei einem Hochwasser trotzdem zu Schäden kommen, betreffen diese allein die 
PV-Anlage und fallen somit ins Risiko des Anlagenbetreibers. Schäden für Dritte sind nicht 
zu erwarten. Damit haben die Darstellungen der Hochwassergefahrenfläche HQextrem, des 
wassersensiblen Bereiches und der potenziellen Fließwege bei Starkregen keine Auswir-
kung auf das Vorhaben. 

Aufgrund der geringen Größe des Vorranggebiets Donau H 10 im Geltungsbereich des 
Teilbereiches Lauingen sowie der Nutzung der Fläche als Freiflächen-Photovoltaikanlage 
ist von keiner Beeinträchtigung auszugehen. Bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen kommt 
es zu keiner Versiegelung des Bodens, ebenso wenig wie zu einer Veränderung des bis-
herigen Versickerungsverhaltens von Niederschlagswasser. In der Entwurfsfassung der 
Teilfortschreibung „Wasserwirtschaft“ des Regionalplans Augsburg vom 22.06.2022 ist dar-
über hinaus kein Vorranggebiet für den Hochwasserschutz ausgewiesen, es ist also davon 
auszugehen, dass kein Konflikt mit dem regionalplanerischen Belang vorliegt. 

Durch das Vorhaben findet kein Eingriff in den Graben im Westen oder die Baggerseen im 
Norden statt. Vorsorglich sind folgende Hinweise zu fischereifachlichen Belangen zu be-
achten. 

• Der Termin des Beginns der Arbeiten ist dem Fischereiberechtigten (bei Verpachtung 
dem Fischwasserpächter) mindestens 10 Tage vorab bekannt zu geben. 

• Während der Bauarbeiten ist so umsichtig vorzugehen, dass keine gewässer- oder 
fischschädlichen Substanzen in umliegende Gewässer gelangen. 

• Der Eintrag von Sedimenten aus dem Baustellenbereich in umliegende Gewässer ist 
zu verhindern. 

Durch die Verankerung der Modultische mittels Ramm- oder Drehfundamenten wird nicht 
in das Grundwasser eingegriffen. In dem Bebauungsplan wird die Verwendung von Ramm-
pfosten mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit (z.B. Zinkmagnesium-Beschichtung) fest-
gesetzt. Damit wird der Eintrag von Stoffen (vorwiegend Zink) aus der Trägerkonstruktion 
in den Boden und das Grundwasser sowie eine Belastung des Grundwassers verhindert. 
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Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Wasser: positiv 

18.6.4 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsaufnahme 

Im Allgemeinen befindet sich Deutschland innerhalb des mitteleuropäischen Übergangskli-
mas. Hierbei wird die Windrichtung sowie das lokale Klima des Plangebietes leicht durch 
die nahgelegenen Alpen beeinflusst und führt zu einer leichten Ablenkung der Hauptwind-
richtung aus Westen Richtung Südwesten. 

Das Plangebiet dient als Kaltluftentstehungsgebiet mit entsprechender Bedeutung für und 
Auswirkung auf Landschaftshaushalt, Artenvielfalt sowie menschliche Gesundheit und 
Wohlbefinden. 

Auswirkungen: 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(Ackerland). Gegenüber der bisherigen Nutzung kommt es durch die geplante Photovoltaik-
Freiflächenanlage aufgrund der Überdeckung der Flächen mit Solarmodulen zu kleinklima-
tischen Veränderungen der Standortverhältnisse. Diese äußern sich in vom Sonnenlauf ab-
hängigen unterschiedlichen Bodenerwärmungen und verschatteten Bereichen, bleiben je-
doch auf den Bereich der mit Solarmodulen überstellten Flächen beschränkt. Zwar wird die 
klimatische Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet durch die geringere Albedo der Module 
geringfügig beeinträchtigt, weitreichende nachteilige Auswirkungen auf das Kleinklima 
(Wärmeinseleffekt) sind jedoch nicht zu erwarten. Luftaustauschbahnen werden nicht blo-
ckiert und nur in geringem Maße beeinflusst. 

Die Photovoltaik-Anlage arbeitet emissionsfrei. Durch die CO2-Einsparung dient sie dem 
Klimaschutz und leistet einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an 
der Stromerzeugung. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Klima und Luft: unerheblich 

18.6.5 Schutzgut Mensch 

Bestandsaufnahme 

Innerhalb des Plangebietes findet keine Wohnnutzung statt. Die nächstgelegenen Wohn-
bebauungen befinden sich ca. 650 m westlich (Hygstetterhof), ca. 700 m nördlich (Gut Hel-
meringen), ca. 1 km östlich (Nenningshof), ca. 1,6 km nordöstlich (Obere Haidhof-Sied-
lung). Ausgewiesene Erholungs-, Tourismus- oder Freizeitbereiche sind im Plangebiet so-
wie dessen Umfeld nicht vorhanden. 

Auswirkungen: 

Die Photovoltaik-Module arbeiten schallemissionsfrei. Für in PV-Anlagen zum Einsatz kom-
mende Zentralwechselrichter liegen Schalldruckmessungen vor, in denen nachgewiesen 
ist, dass im Nennbetrieb (alle Lüfter laufen auf Maximaldrehzahl) die Richtwerte der 
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einschlägigen VDI-Richtlinie und der TA Lärm für Reine Wohngebiete (WR) bereits bei 
100 m Entfernung unterschritten werden. 

Nachts arbeiten die Wechselrichter mangels Sonnenlichtes nicht. Die schallemittierenden 
Wechselrichter und Trafos sind schallabsorbierend verkleidet (Stringwechselrichter) oder 
eingehaust (Zentralwechselrichter). Wegen der Entfernung zur nächstgelegenen Wohnnut-
zung werden die maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte sicher eingehalten. 
Schallimmissionen außerhalb des Plangebietes sind nicht zu erwarten. Sonstige zusätzli-
che nutzungs- und verkehrsbedingte Schallemissionen (z. B. durch Instandhaltungsmaß-
nahmen) sind unerheblich. 

Die Bauhöhe der Solarmodule ist auf 3,5 m und die der Betriebsgebäude ist auf 4,0 m über 
Gelände beschränkt. Mit einer randlichen Eingrünung des Plangebietes in einem nördlichen 
Teilbereich, im Osten und Süden zur freien Landschaft hin und einer geeigneten Pflanzen-
auswahl lassen sich die Auswirkungen der baulichen Anlagen auf das Landschaftsbild und 
ihre Wahrnehmung minimieren. 

Durch Reflexionen auf Solarmodulen können grundsätzlich Blendwirkungen in der Umge-
bung entstehen. Demnach wurde ein Blendgutachten erstellt, mit Prüfung von möglichen 
Blendwirkungen auf umliegende schützenswerte Nutzungen, insbesondere der unmittelbar 
östlich verlaufenden Staatsstraße 2025, dem nördlich und östlich verlaufenden Hygstetter 
Weg sowie dem Freizeitgrundstück auf der Seeinsel im Norden und dem Hygstetter Hof im 
Westen. Maßgebend ist das dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte Blendgutachten 
der IBT 4Light GmbH in der Fassung vom 21. März 2025.  

Zusammenfassend sind bei Realisierung des geplanten Solarparks und bei Ausführung des 
im Vorfeld bzgl. der Blendung optimierten Konzeptes, der vorgesehenen Ausrichtung der 
Modulreihen sowie der vorgesehenen Sichtschutzmaßnahmen in entsprechend wirksamer 
Höhe und Ausführung keine störenden oder unzumutbaren Blendwirkungen durch Sonnen-
lichtreflexionen auf der Staatsstraße 2025, des östlich und nördlich der Anlage liegenden 
Hygstetter Wegs, dem Freizeitgrundstück auf der Seeinsel im Norden und auf dem Gelände 
des Hygstetter Hofs zu erwarten. 

Im Gegensatz zur bisherigen Nutzung wird die freie Zugänglichkeit des Plangebietes durch 
die erforderliche Einzäunung beschränkt. Die Wirtschaftswege im Zwischenbereich des 
Plangebietes sowie unmittelbar angrenzende Wirtschaftswege sind frei zugänglich und die-
nen als Zufahrt zum Plangebiet selbst und angrenzende Flächen. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Mensch: gering 

18.6.6 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme 

Innerhalb des Plangebiets und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich keine 
Landschaftsschutzgebiete. Rd. 300 m nordwestlich befindet sich ein Landschaftsschutzge-
biet sowie rd. 400 m nördlich befindet sich ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet. Das Plan-
gebiet sowie dessen unmittelbare Umgebung ist geprägt durch landwirtschaftlich genutzte 
Ackerflächen. Abgeschirmt ist das Plangebiet Richtung Norden und Westen durch Gehölz-
strukturen. Das weitere Landschaftsbild ist umfassend technisch überprägt. Im Norden lie-
gen großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. Im Südosten besteht ein aktiver 
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Tagebau und im Südwesten befindet sich das Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks 
Gundremmingen mit zwei Kühltürmen. Östlich des Geltungsbereichs verläuft eine 110 kV 
Leitung der Lechwerke. 

Auswirkungen: 

Die intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche wird durch die Photovoltaik-Freiflächenan-
lage großflächig überbaut und technisch überprägt. Die Einsehbarkeit des Plangebietes ist 
aufgrund seiner Lage abseits von Siedlungsflächen eingeschränkt. Dadurch sind Reflexio-
nen insbesondere in Siedlungsbereichen und an Straßen weitgehend ausgeschlossen. Vor-
sorglich wird jedoch ein Blendgutachten durchgeführt. Die Ergebnisse des Blendgutachtens 
werden im weiteren Verfahren in die Bauleitplanung integriert. 

Die landschaftswirksamen Auswirkungen werden durch die Begrenzung der Höhe baulicher 
Anlagen minimiert. Auch durch die Eingrünung in einem nördlichen Teilbereich, Osten und 
Süden werden die Auswirkungen der baulichen Anlagen auf das Landschaftsbild reduziert. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Landschaft: gering 

18.6.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestandsaufnahme 

Unter Kultur- und Sachgüter werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützte 
oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren Objekte (ein-
schließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als kulturhistorisch be-
deutsam zu bezeichnen sind. 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches sowie im unmittelbar angrenzenden Sied-
lungsumfeld sind folgende Bodendenkmäler bekannt: 

• „Straße der römischen Kaiserzeit“ (D-7-7428-0307 bzw. D-7-7428-0195) 

• „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ (D-7-7428-0192) 

Auswirkungen: 

Die Modulträger werden mittels Ramm- oder Drehfundamenten im Boden verankert und die 
Solarmodule in aufgeständerter Bauweise installiert. Eine Versiegelung der Bodenoberflä-
che ist ausschließlich auf die Grundfläche der Betriebsgebäude begrenzt, die übrigen Flä-
chen des Plangebietes werden von den auf Modulträgern montierten Solarmodulen ledig-
lich überdeckt. Die Verankerungen der Modulträger im Boden lassen sich nach Ablauf der 
Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage rückstandsfrei entfernen. Weitere Auswirkungen 
beziehen sich auf Bodenverdichtungen während der Bauphase. 

Die im Plangebiet befindlichen Bodendenkmäler können dadurch leicht beeinträchtigt wer-
den. Durch die Dreh- bzw. Rammfundamente werden jedoch keine tieferen Bodenschichten 
erreicht. Gegenüber der derzeitigen Nutzung als intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftete 
Fläche und der damit einhergehenden Bearbeitung, beispielsweise durch Pflügen, sowie 
der Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Maschinen sind die Auswirkungen der So-
larmodule nicht erheblich verstärkt. Darüber hinaus verbleibt die Anlage über einen 
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langfristigen Zeitraum (ca. 30 Jahre), die Bodendenkmäler sind während dieses Zeitraumes 
keiner weiteren Belastung ausgesetzt. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter: mittel 

18.6.8 Umweltauswirkungen durch die PV-Anlage 

Die mit der vorliegenden Planung mögliche Entwicklung unterscheidet sich von der bishe-
rigen Nutzung durch die Errichtung von aufgeständerten Solarmodulen zur regenerativen 
Energiegewinnung.  

Nachfolgend werden mögliche Umweltauswirkungen der geplanten PV-Anlage aufgelistet. 

Generell sind durch die PV-Anlage folgende Umweltauswirkungen zu erwarten:  

• Entzug von Freiflächen durch die baulichen Anlagen 

• Veränderung des Landschaftsbildes durch technische Überprägung  

• Veränderung der Standortverhältnisse unter anderem durch Bodenversiegelung in ge-
ringem Umfang und Überdeckung von Bodenoberfläche 

• mögliche Lichtreflexionen 

18.6.9 Beschreibung und Bewertung der bau- und betriebsbedingten Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

• Im Rahmen der Baumaßnahmen können bislang nicht versiegelte Flächen des Plan-
gebietes vorübergehend als Arbeits- oder Lagerflächen für den Baubetrieb in Anspruch 
genommen werden. Innerhalb dieser Flächen kann es zu Bodenverdichtungen, Fahr-
schäden oder Verletzungen der oberen Bodenschichten durch schwere Baumaschinen 
kommen. Temporäre Lagerflächen werden sich auf die Zwischenlagerung der Modul-
ständer beschränken. Eine Zwischenlagerung der großformatigen PV-Module ist auf-
grund der Diebstahlgefahr nicht zu erwarten. 

• Durch den allgemeinen Baustellenbetrieb mit Baufahrzeugen und Baumaschinen kön-
nen sich während der Bauzeit Lärm- und Erschütterungswirkungen einstellen. Diese 
Immissionswirkungen sind auf die üblicherweise kurze Bauphase des Solarparks be-
schränkt. 

• Der Betrieb von Baumaschinen und Baufahrzeugen ist mit einem Ausstoß von Luft-
schadstoffen verbunden. Auch dieser beschränkt sich jedoch auf die reine Bauphase 
des Solarparks. 

• Der Baustellenbetrieb ist mit einem Anfall von Abfällen verbunden. Es handelt sich hier-
bei im Wesentlichen um Bau- und Verpackungsmaterialien in einem der Baumaß-
nahme entsprechenden Umfang. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieser Abfälle vo-
rausgesetzt, sind die Auswirkungen vernachlässigbar. Bei unvorhergesehenen Unfäl-
len oder Havariefällen (Leckagen etc.) an Baumaschinen oder -fahrzeugen können sich 
nachhaltige Auswirkungen auf einige Schutzgüter einstellen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass der Baustellenbetrieb einen nur geringen Geräteeinsatz erfordert. 
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• Bei Vorhandensein lokaler anthropogener Auffüllungen kann bei Baumaßnahmen das 
Auftreten von unvorhergesehenen Altlasten/Belastungen nicht ausgeschlossen wer-
den. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

• Der Betrieb des Solarparks führt zu keinen nennenswerten Lärmimmissionen im Um-
feld. Verkehrsbedingte Abgasimmissionen treten lediglich während der regelmäßig er-
forderlichen Kontrollfahrten zum Solarpark auf und sind in ihrer Größenordnung ver-
nachlässigbar. 

• Der Betrieb des Solarparks ist nicht mit dem Anfall von Abwasser und Abfällen verbun-
den. Auswirkungen durch evtl. auftretende Unfälle oder Havariefälle auf die Schutzgü-
ter Mensch und Tiere sind aufgrund der regelmäßig nötigen Wartungsarbeiten sowie 
der Zulässigkeit der Schafbeweidung grundsätzlich möglich. Die genannten möglichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Tiere durch Unfälle oder 
Havariefälle sind jedoch unwahrscheinlich, da die PV-Anlage grundsätzlich nicht für 
den Aufenthalt von Menschen bestimmt ist und Wartungsarbeiten bei Unfällen oder 
Havariefällen i. d. R. nicht stattfinden. Des Weiteren ist eine Schafbeweidung grund-
sätzlich zulässig, führt jedoch zu keiner Verpflichtung. Falls eine Schafbeweidung statt-
finden soll, erfolgen die Zeiträume in Abstimmung mit dem zuständigen Schäfer. Auch 
hier ist i. d. R. kein ganzjähriger Aufenthalt vorgesehen. 

Der Betrieb des Solarparks ist mit keinem besonderen Gefährdungspotenzial verbunden. 
Im Falle eines Brandereignisses können mit den getroffenen Brandschutzmaßnahmen 
(zum Beispiel Aufstellflächen für die Feuerwehr) nachteilige Auswirkungen eines derartigen 
Ereignisses minimiert werden. 

18.6.10 Kumulative Auswirkungen 

Kumulative Effekte der Umweltauswirkungen (Summationswirkung) 

Die Umweltauswirkungen der Planung wurden in den vorangehenden Kapiteln schutzgut-
bezogen sowie bau- und betriebsbedingt analysiert. Unter bestimmten Bedingungen kann 
es zu Summationswirkungen kommen, so dass insgesamt eine höhere Gesamtbeeinträch-
tigung anzunehmen ist als die jeweilige Einzelbeeinträchtigung. Auch unter Berücksichti-
gung der Summenwirkung (Wechselwirkung) aller beschriebenen Beeinträchtigungsfakto-
ren werden unter Berücksichtigung der Nutzungs- und Schutzkriterien im Plangebiet keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die über die vorgenannten 
Wirkungen hinausgehen.  

Kumulationswirkung mit benachbarten Vorhaben und Plänen 

Zu den Wechselwirkungen der planungsbedingten Umweltauswirkungen können auch an-
dere Vorhaben und Pläne im Zusammenwirken mit der Planung durch kumulative Wirkun-
gen zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen. Maßgeblich ist hier ein ge-
meinsamer Einwirkungsbereich.  

Im Plangebiet und dessen maßgeblichem Umfeld sind keine weiteren Planungen oder Pro-
jekte bekannt, die im Zusammenwirken mit der Planung zu einer Summation von nachteili-
gen Umweltbeeinträchtigungen führen könnten. 
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18.7 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation, Ausgleich 

Bei erheblichen Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild ist die naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung anzuwenden. Danach sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu un-
terlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 
oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen können somit dazu beitragen, Beeinträchtigungen von Naturhaushalt 
und Landschaftspflege zu vermeiden, zu verhindern und zu verringern. Grundsätzlich ha-
ben solche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Vorrang vor Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen. 

Ein Eingriff ist ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhal-
tige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 

Die entsprechenden Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen bzw. Ausgleichs-/Ersatz-
maßnahmen werden nachfolgend schutzgutspezifisch dargestellt. 

18.7.1 Minimierungs-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Nachfolgende Maßnahmen, die der Minimierung, Vermeidung und Kompensation von Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft dienen, werden wie folgt berücksichtigt. 

Schutzgut Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

• Festsetzung Grünlandstandortes im gesamten Sonderge-
biet 

• Eingrünung der Photovoltaikanlage durch Anpflanzung 
von einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen 

• Pflanzgebote (Minderung von Störwirkungen auf angren-
zende Flächen) 

• Modulabstand zum Boden mind. 1 m 

• Verzicht auf Zaunsockel bei Einfriedungen und Offenhal-
ten eines mindestens 15 cm breiten Spaltes zwischen Ge-
ländeoberkante und Zaununterkante (Sicherung der 
Durchwanderbarkeit, insbesondere für Kleinsäuger und 
Amphibien) 

Boden / Fläche • Begrenzung überbaubarer Fläche durch Begrenzung der 
maximalen Grundfläche für Betriebsgebäude 

• Verringerung der Versiegelung durch aufgeständerte Bau-
weise mit Ramm- oder Drehfundamenten  

• Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln 

• Um eine Belastung des Bodens/des Grundwassers zu ver-
hindern, sind Rammpfosten mit einer hohen Korrosionsbe-
ständigkeit (z.B. Zinkmagnesium-Beschichtung) zu ver-
wenden 

• Modulabstand zum Boden mind. 1 m 
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Schutzgut Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Wasser • Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch 
aufgeständerte Bauweise mit Ramm- oder Drehfundamen-
ten  

• Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln 

• Zur Vermeidung von belasteten Wassereinträgen durch 
ausschließliche Verwendung von Wasser zur Reinigung 
der Module 

• Modulabstand zum Boden mind. 1 m 

Klima und Luft • Pflanzgebote 

• Festsetzung einer Grünfläche im Sondergebiet (Reduzie-
rung des Wärmeinseleffekts) 

Mensch • Standortwahl abseits von Siedlungen 

Landschaft • Minimierung von Sichtwirkungen durch Standortwahl ab-
seits von Siedlungen 

• Bündelung technischer Überprägungen durch Standort-
wahl in der Nähe von bestehenden Photovoltaikanlagen, 
entlang der Staatsstraße 2025 sowie nordöstlich des 
Atomkraftwerks Gundremmingen 

• Beschränkung der Höhen von Solarmodulen und Betriebs-
gebäuden 

• Pflanzgebote 

• Eingrünung des Plangebietes durch Anpflanzung von 
standortheimischen Sträuchern zur Einbindung in die 
Landschaft 

Sach- und Kulturgüter • Hinweise zum Denkmalschutz 

Folgende Vermeidungsnahmen werden festgesetzt: 

V1 Bauzeitenbeschränkung: 

• Die Bodenarbeiten (Oberboden abtragen, Beseitigung aller Strukturen, in denen Bo-
denbrüter einen potenziellen Nistplatz finden können etc.) sind nur in den Wintermona-
ten (Mitte Juli bis Mitte März) vor Beginn der Brutsaison der Vögel zulässig. Nach der 
Baufeldfreimachung sollen die Arbeiten kontinuierlich fortgesetzt werden, um eine An-
siedlung von Offenlandbrütern bzw. den Kulisseneffekt auf deren Brutstätten effektiv 
zu verhindern 

• Sollten die Bauarbeiten nicht im Winter beginnen können, sind vor Mitte des Eingriffs-
jahres, in Absprache mit der UNB, Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen (z. B. re-
gelmäßige flächendeckende Begehungen des Geländes, regelmäßige Mulchmahd 
(1×/ Woche), Aufstellen von Sichthindernissen oder Aufstellen wirksamer Vogelscheu-
chen (Stofffahnen, heliumgefüllte Luftballons etc.). Durch eine ökologische Baubeglei-
tung ist vor Beginn der Bauarbeiten eine abschließende Kontrolle zur Dokumentation 
von ggf. Positiv-/Negativnachweisen besonders geschützter Arten (Vögel) durchzufüh-
ren. Dabei ist die Fläche auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten bodenbrütender Vogel-
arten abzusuchen. Werden im Rahmen der ökologischen Baubegleitung bereits brü-
tende Vögel vorgefunden, muss zur Abwendung des Tötungsverbots gem. § 44 Abs. 1 
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Nr. 1 BNatSchG mit den Bodenarbeiten bis zu deren Brutende/Aufzuchtende und der 
vollständigen Selbstständigkeit der Jungvögel abgewartet werden. 

V2 Amphibienschutz: 

• Zum Schutz wandernder Amphibien ist das Plangebiet zu Baubeginn nach potenziell 
wandernden Amphibien durch eine ökologische Baubegleitung abzusuchen. Ggf. an-
wesende Individuen sind abzufangen und an geeigneten Stellen wieder auszubringen. 

V3 Erhalt von Wanderkorridoren 

• Um die geplante Anlage für Kleintiere durchwanderbar zu gestalten, muss eine Einzäu-
nung einen Bodenabstand von mindestens 15 cm aufweisen. 

18.8 Naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich zu erwartender 
Eingriffe in Natur und Landschaft bei der bauleitplanerischen Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen. 

Bei der Bauleitplanung werden die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens aus den 
Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zur baupla-
nungsrechtlichen Eingriffsregelung eingehalten. Dementsprechend liegt keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Naturhaushalts vor und entsteht kein naturschutzrechtlicher Aus-
gleichsbedarf. 

Genaue Erläuterungen sind Ziff. 8.3 und Ziff. 9.3 zu entnehmen. 

18.9 Planungsalternativen 

Die Planungsalternativen innerhalb des Plangebietes sind durch das angebotsbezogene 
Baurecht in Verbindung mit den großflächig überbaubaren Grundstücksflächen flexibel. Die 
Randeingrünungen dienen der Einbindung in die Landschaft und der Reduzierung der Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild, wodurch sich dadurch ebenfalls keine Spielräume oder 
Alternativen ergeben. 

Der Bebauungsplan dient der Ausweisung eines Sondergebietes für eine Photovoltaikan-
lage im nördlichen Gemeindegebiet der Gemeinde Gundremmingen sowie im südlichen 
Stadtgebiet der Stadt Lauingen (Donau). Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 
55,4 ha, wovon rd. 10,3 ha innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Gundremmin-
gen sowie rd. 45,1 ha innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Lauingen (Donau) liegen. Das 
Plangebiet ist gemeinde- und landkreisübergreifend. Das Plangebiet befindet sich in unmit-
telbarer Nähe zu bereits bestehenden PV-Anlagen im Norden sowie dem Kernkraftwerk 
Gundremmingen im Südwesten, womit technische Überprägungen der Landschaft gebün-
delt werden. 

Die Nutzung als SO „Photovoltaik“ und damit verbunden die Ansaat einer Grünlandnutzung 
auf der Betriebsfläche bewirkt eine positive Aufwertung der Fläche. Darüber hinaus befin-
den sich Siedlungsbereiche in hoher Distanz zum Plangebiet. Sicht- und Blendwirkungen 
auf Siedlungsbereiche oder Verkehrswege sind somit unwahrscheinlich. Die Ergebnisse 
des Blendgutachtens sowie der artenschutzrechtlichen Untersuchungen werden im weite-
ren Verfahren in die Bauleitplanung integriert. 
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Besser geeignete räumliche Standortalternativen liegen nicht vor. 

Die unter Ziffer 18.6 genannten Umweltauswirkungen würden in ähnlicher Art und Weise 
auch an anderen Standorten zum Tragen kommen und sind am gewählten Standort durch 
Vorbelastungen verhältnismäßig niedrig. 

Weitere Gründe hierfür sind in Ziffer 3.4 Standortbegründung erläutert. 

18.10 Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber schweren Unfällen oder Katastrophen 

Schwere Unfälle und Katastrophen sind aufgrund der aktuell vorhandenen und künftig ge-
planten Nutzungen im Plangebiet nicht zu erwarten. 

18.11 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten  

Die vorliegende Umweltprüfung orientiert sich methodisch an fachgesetzlichen Vorgaben 
und Standards sowie an sonstigen fachlichen Vorgaben. Die Bestandaufnahme der um-
weltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der Daten des Flächennutzungspla-
nes sowie den angrenzenden rechtskräftigen Bebauungsplänen, der Erkenntnisse im Zuge 
der Ausarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanes, eigener Erhebungen sowie der Lite-
ratur übergeordneter Planungsvorgaben wie z.B. das LEP, RP, etc. 

Folgende Unterlagen wurden für den Umweltbericht herangezogen: 

• Bay. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (2021): Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung – Ein Leitfaden 

• Bay. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2. Auflage, 
Januar 2007): Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der 
Bauleitplanung 

• Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer), Biotop-
kartierung Bayern 

• Umwelt Atlas Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt) 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Geoportal Bayern (Bayerische Staatsregierung) 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt 

• Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

• Natura 2000 Network Viewer 

• Rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Gundremmingen 

• Rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Lauingen (Donau) 

• Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

• Regionalplan der Region Donau-Iller 

• Regionalplan der Region Augsburg 

• eigene Erhebungen 
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Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ mit einer dreistufigen 
Unterscheidung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen (gering, mittel und hoch). Hin-
weise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergeben sich aus dem 
textlichen Zusammenhang. Im Verfahren werden aus der Beteiligung von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange die eingegangenen Stellungnahmen herangezogen. 
Grundlage der vorliegenden Umweltprüfung ist der vorliegende Bebauungsplan. 

18.12 Monitoring und Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde Gundremmingen die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die im Zuge der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, um insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der 
Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwa-
chung ist auch die Darstellungen und Festsetzungen der Maßnahmen zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation. Nach einer Dauer von 3 Jahren ist zu prüfen, ob die Ausgleichs- und 
Kompensationsmaßnahmen gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes umgesetzt 
wurden. Entsprechend wird die Gemeinde die Wirksamkeit der Minimierungs-, Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen bei Durchführung des Bebauungsplanes überwa-
chen. 

18.13 Zusammenfassung 

Um den zu erwartenden Eingriff beurteilen zu können, wurden die voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Mensch, Landschaft sowie Kultur- 
und sonstige Sachgüter inklusive deren Wechselwirkungen betrachtet und bewertet. Die 
Ergebnisse der Umweltprüfung sind nachfolgend tabellarisch aufgelistet. 

Schutzgut Erheblichkeit 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt gering 

Boden und Fläche mittel 

Wasser positiv 

Klima und Luft unerheblich 

Mensch gering 

Landschaft gering 

Kultur- und Sachgüter mittel 

Im Zuge der beabsichtigten Planung stehen nach der vorgelegten Prüfung an ausgewähl-
tem Standort sowie in aktuell geplanter Weise keine Ziele und Grundsätze der übergeord-
neten Planungen sowie wesentliche Umweltbelange entgegen.  

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und der Größe 
und der Lage des Standortes ist davon auszugehen, dass die Umweltauswirkungen der 
Planung auf ein vertretbares Maß reduziert werden können. 

Durch die Einhaltung der Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens aus den Hinwei-
sen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zur bauplanungs-
rechtlichen Eingriffsregelung ist kein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf gegeben. 
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Im Ergebnis konnten innerhalb des Teilbereichs Gundremmingen keine Artnachweise er-
bracht werden, welche artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen erfordern würden. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung 
der aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen (V1 Bauzeitenbeschränkung, V2 Amphibien-
schutz, V3 Erhalt von Wanderkorridoren) und der im Bebauungsplan des Teilbereichs Lau-
ingen festgesetzten Ersatzmaßnahmen weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
noch für europäische Vogelarten oder Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.v.m Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind. Eine Ausnahme-
prüfung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. Eine Un-
zulässigkeit des Eingriffes nach § 15 Abs. 5 BNatSchG auf Grund von artenschutzrechtli-
chen Konflikten liegt damit nicht vor. 

Die Photovoltaik-Anlage arbeitet emissionsfrei. Durch die CO2-Einsparung dient sie dem 
Klimaschutz und leistet einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an 
der Stromerzeugung. 

19 Planungsstatistik 

Gesamtfläche Plangebiet ca. 553.765 m²   

Geltungsbereich Lauingen ca. 451.053 m² ca. 100 % 

      davon Eingrünung ca. 7.384 m² ca. 1,6 % 

Geltungsbereich Gundremmingen ca. 102.712 m² ca. 100  % 

      davon Eingrünung ca. 3.632 m² ca. 3,5 % 

20 Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Lauingen 

1 Amprion GmbH 
2 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
3 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim 
4 Amt für Ländliche Entwicklung  
5 Bayerischer Bauernverband  
6 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Koordination Bauleitplanung – BQ, 

München 
7 bayernets GmbH, München 
8 Bezirk Schwaben, Fischereibeauftragter 
9 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Bonn 
10 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Regionalbereich Süd, Freiburg im Breisgau 
11 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Süd, München 
12 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL Süd, PTI 23, Gersthofen 
13 Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Schwaben 
14 Industrie- und Handelskammer, Augsburg 
15 Kreishandwerkerschaft Bereich Günzburg/Neu-Ulm 
16 Kreisheimatpfleger Landkreis Günzburg  
17 Landratsamt Dillingen a. d. Donau 
18 Landratsamt Günzburg 
19 Lechwerke AG Augsburg 
20 Markt Aislingen 
21 Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsbehörde  
22 Regionalverband Donau-Iller 
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23 schwaben netz gmbh 
24 Staatliches Bauamt Krumbach 
25 Stadt Gundelfingen a. d. Donau 
26 Stadt Lauingen (Donau) 
27 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg 
28 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Unterföhring 
29 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dienstort Krumbach 

21 Anlagen 

1) Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-
Gundremmingen“, Teilbereich Lauingen, Sieber Consult GmbH, 16. Januar 2025 

2) Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-
Gundremmingen“, Teilbereich Gundremmingen, Sieber Consult GmbH, 16. Januar 
2025 

3) Geotechnischer Bericht zur Baugrunderkundung PV Anlage Gundremmingen, Bau-
Grund Süd – Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH, 24. Januar 2025 

4) Licht-Immissionsgutachten Photovoltaikanlage Gundremmingen, IBT4Light GmbH, 
21. März 2025 

5) Kurzstellungnahme Licht-Immission Photovoltaikanlage Gundremmingen, IBT 4Light 
GmbH, 25. April 2025 

6) FFH-Vorprüfung zum Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“, Kling 
Consult GmbH, 6. Juni 2025 

22 Bestandteile des Bebauungsplanes 

Teil A: Planzeichnung, Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 

Teil B: Textliche Festsetzungen, Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 

Teil C: Begründung mit Umweltbericht, Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 

23 Verfasser 

Team Raumordnungsplanung 

Krumbach, 13. November 2025 

 Bearbeiterin: 

Dipl.-Geogr. Peter Wolpert B. Sc. Kira Koppitsch 

 



 Entwurf i. d. F. vom 13. November 2025 Projekt-Nr. 6159-405-KCK 

6159_G_BP_Teil_C_Begr_Ub_E.docx Bebauungsplan „Solarpark Lauingen-Gundremmingen“ Seite 61 von 61 
erstellt: kko Gemeinde Gundremmingen, Stadt Lauingen (Donau) 

 

Gemeinde Gundremmingen, den ........................ 

.......................................................... 
Tobias Bühler, Erster Bürgermeister 
 


